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aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
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PT Prestation transitoire
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Stimmung in der Bevölkerung

2019 veröffentlichte ein Team der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit der
Handelshochschule Leipzig zum vierten Mal den Schweizer Gemeinwohlatlas. Die
Studie versuchte zu eruieren, welchen Beitrag Organisationen, Unternehmen oder
Behörden für das Gemeinwohl der Gesellschaft leisten, wofür insgesamt 110
Institutionen von knapp 15'000 beim Marktforschungsinstitut «intervista» registrierten
Schweizerinnen und Schweizern aus den deutschen, französischen und italienischen
Sprachregionen mit den Noten von 1 bis 6 bewertet wurden. Von den Befragten hatten
im Vorfeld 73 Prozent angegeben, besorgt darüber zu sein, dass dem Gemeinwohl in
der Schweiz zu wenig Beachtung zukommt. 
Bei den ausgewählten Organisationen handelte es sich beispielsweise um alle SMI
notierten sowie die 50 umsatzstärksten Schweizer Unternehmen und Schadens- und
Krankenversicherungen; auch die grössten Genossenschaften, NGOs und
Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Sportverbände und Medienhäuser
wurden bewertet. Benotet wurden Parameter aus den Hauptkategorien
Aufgabenerfüllung, Zusammenhalt, Lebensqualität und Moral.

Auf den ersten fünf Plätzen fanden sich allesamt Organisationen oder Stiftungen aus
dem Gesundheits- und Sozialwesen: Die Rega belegte mit der Note 5.55 den ersten
Rang, gefolgt von der Spitex (Note 5.50), der Pro Senectute (Note 5.44), der Paraplegiker
Stiftung (Note 5.40) und schliesslich dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) (Note
5.24) auf dem fünften Platz. Unbeliebt waren hingegen Sportverbände wie die Fifa (Note
2.39, Platz 109), die Uefa (Note 2.74, Platz 107) oder das Internationale Olympische
Komitee (IOC) (Note 3.54, Platz 94). Die Sonntagszeitung hielt in einem Bericht über die
Rangliste fest, dass dies auf die Korruptionsskandale oder Hooligan-Probleme
zurückzuführen sei, mit welchem die Verbände zu kämpfen gehabt hätten. 
Von den Unternehmen landeten auffälligerweise Genossenschaften – respektive von
den Studienverfassenden als Genossenschaften gewertete Unternehmen – auf den
vorderen Plätzen: Migros (12. Platz), Volg (17. Platz), Coop (19. Platz) und die Landi (22.
Platz) waren besonders beliebt, ebenso die genossenschaftliche Versicherung Mobiliar
(18. Platz). Beliebtestes nicht-genossenschaftliches Unternehmen war der
Sanitärkonzern Geberit auf dem 28. Rang.
Verlierer unter den Konzernen waren der Rohstoffhändler Glencore (108. Platz), die
Blick-Zeitung (105. Platz), das Social Media Unternehmen Facebook (102. Platz) oder die
Bank UBS (96. Platz), das Schlusslicht der Rangliste bildete die Zigarettenmarke
Marlboro mit der Note 2.26. Dass kommerzielle Unternehmen schlecht Abschnitten sei
laut der Sonntagszeitung keine Überraschung: Untersuchungen hatten gezeigt, dass
bereits das Etikett «gewinnorientiert» genüge, damit die Aktivität eines Konzerns als
«schädlich» oder «weniger wertschöpfend» eingeschätzt werde. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.09.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Rechtsordnung

Privatrecht

Im März legte eine vom EJPD eingesetzte Expertengruppe aus Vertreterinnen und
Vertretern von Frauenschutzorganisationen im Erotikbereich, der Sozialpartner, der
Kantone sowie der betroffenen Bundesstellen einen Bericht zur Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen der im Erotikgewerbe tätigen Frauen vor. Bei den 26
vorgeschlagenen Massnahmen werden Instrumenten wie der Aufhebung der
Sittenwidrigkeit von Prostitutionsverträgen und der Abschaffung des Cabaret-
Tänzerinnen-Status der Vorzug gegenüber dem in anderen Ländern eingeführten
Prostitutionsverbot gegeben. 2

ANDERES
DATUM: 24.03.2014
NADJA ACKERMANN

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Zur Vernehmlassung zum Bundesgesetz über den Schutz gewaltbetroffener Personen,
deren Frist Ende Januar 2016 abgelaufen war, wurde im Juli 2017 der Ergebnisbericht
veröffentlicht. Die 58 eingegangenen Stellungnahmen verteilten sich auf 25 Kantone
(der Kanton Glarus verzichtete ausdrücklich auf eine Stellungnahme), sechs politische
Parteien (BDP, CVP, FDP, GP, SP, SVP) und 27 weitere Organisationen. Die Verbesserung
des Schutzes gewaltbetroffener Personen wurde von allen
Vernehmlassungsteilnehmenden als Notwendigkeit anerkannt, wenn auch die
Meinungen darüber auseinandergingen, wie diese Verbesserung erzielt werden soll.
Bei den zivilrechtlichen Gewaltschutzmassnahmen war vor allem die Möglichkeit der
elektronischen Überwachung («Electronic Monitoring») von Tatpersonen sehr
umstritten. Während die grosse Mehrheit der Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser
die Einführung einer solchen Möglichkeit grundsätzlich begrüsste, zweifelten andere
die Wirksamkeit einer solchen Massnahme generell an, da das resultierende
Sicherheitsgefühl trügerisch und die Massnahme gegen telefonisches oder Online-
Stalking erfolglos sei. Doch auch von den Befürwortern des Electronic Monitoring
äusserten Viele Bedenken im Hinblick auf dessen Umsetzung. So stosse die
Überwachungstechnologie heutzutage noch an Grenzen, innerhalb derer nur eine
passive, retrospektive Überwachung möglich sei und keine aktive Überwachung mit
unmittelbarer polizeilicher Intervention, wie sie im Vorentwurf angedacht wäre. Auch
die Ortungsgenauigkeit der verfügbaren GPS- und LBS-Systeme lasse – mit geografisch
bzw. topografisch bedingten Abweichungen von bis zu 25 km im schlechtesten Fall – zu
wünschen übrig und ermögliche kaum ein genügend schnelles Eingreifen, um eine
Gewalttat zu verhindern. Geeignet sei eine solche Massnahme ohnehin nur, wenn das
Risiko einer Gewaltausübung nicht zu gross sei, weshalb die Eignungsabklärung immer
mit einer Risikoabschätzung verbunden werden müsste. Neben der Kritik am hohen
finanziellen und personellen Aufwand wurde auch die Verhältnismässigkeit
angezweifelt: Angesichts dessen, dass es sich bei den betroffenen Personen nicht um
rechtskräftig Verurteilte handle, stehe die vorgesehene 12-monatige Tragepflicht der
elektronischen Fussfessel in keinem Verhältnis zur Sanktion, welche im Falle eines
strafrechtlichen Schuldspruchs zu erwarten wäre. Ganz allgemein wurde auch kritisiert,
dass das Electronic Monitoring als eine eigentlich strafrechtliche Vollzugsmassnahme
im Zivilrecht fehl am Platz sei. Solche Skepsis äusserten nebst 20 Kantonen, der Grünen
Partei und der SP auch mehrere juristische Vereinigungen, das Centre Patronal, die
KKJPD, der SGV, die Universität Lausanne, die KKPKS, der Kinderschutz Schweiz, die
Schweizerische Konferenz gegen häusliche Gewalt, die Schweizerische Konferenz der
Gleichstellungsbeauftragten, der Städteverband und Travail.Suisse.
Ebenfalls kontrovers aufgenommen wurde die Bestimmung, wonach die Kantone
Weiterbildungsmöglichkeiten für Personen, die mit Gewaltschutzfällen zu tun haben –
beispielsweise im Rahmen einer Tätigkeit bei der Kriseninterventionsstelle oder bei
Gerichten –, bereitstellen müssen. Während sich knapp die Hälfte der
Vernehmlassungsteilnehmenden positiv dazu äusserte, kam das Vorhaben bei rund
einem Fünftel der Stellungnehmenden nicht gut an. Moniert wurde hauptsächlich der
Verstoss gegen das föderalistische Prinzip, da es sich bei der Weiterbildung um eine
kantonale Kompetenz handle. Von einer breiten Mehrheit begrüsst wurde hingegen die
vorgesehene Mitteilungspflicht von Gewaltschutzentscheiden des Zivilgerichtes an
andere Behörden wie die KESB und die kantonale Kriseninterventionsstelle, soweit dies
notwendig erscheint, damit letztere ihre Aufgaben erfüllen können. Ebenso
mehrheitlich positiv aufgenommen wurden die Anpassungen an der
Zivilprozessordnung, darunter der Wegfall der Gerichtskosten und des
Schlichtungsverfahrens.
Bei den strafrechtlichen Gewaltschutzmassnahmen wurde vor allem die Änderung
begrüsst, dass die Sistierung, Wiederanhandnahme und Einstellung eines Verfahrens
nicht mehr allein vom Willen des Opfers abhängig sein und der Behörde eine
umfassende Interessenabwägung ermöglicht werden soll. Kritisiert wurde hierbei
jedoch der umfangreiche Katalog der bei der Sistierung zu beachtenden Kriterien sowie
im Detail die Vorschrift, dass die Behörde ein allfällig von der beschuldigten Person
besuchtes Lernprogramm gegen Gewalt beim Sistierungsentscheid berücksichtigen soll.
Mehrere Kantone bedauerten, der Anreiz zum Besuch solcher Lernprogramme sei zu
lasch und Weitere forderten zusammen mit der SP, den Juristinnen Schweiz, der
Schweizerischen Konferenz gegen häusliche Gewalt, der Schweizerischen Konferenz
der Gleichstellungsbeauftragten und dem Städteverband gar eine obligatorische
Verknüpfung der Verfahrenssistierung mit dem Besuch eines Lernprogramms gegen
Gewalt. Sehr umstritten war ausserdem die Frage, ob das Opfer vor der Einstellung des
Verfahrens zwingend angehört werden muss.
Von sieben Kantonen, der CVP, der Grünen Partei und der SP sowie von der KKPKS, der
Interkantonalen Arbeitsgemeinschaft der Geschädigten- und Opfervertretung, dem
Kinderschutz Schweiz, Pro Familia, der Schweizerischen Konferenz gegen häusliche

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.07.2017
KARIN FRICK
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Gewalt, der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten, dem
Städteverband, Terre des Femmes und von mehreren juristischen Vereinigungen wurde
die Vernehmlassungsantwort überdies dazu genutzt, für die Einführung einer
spezifischen Stalking-Strafnorm zu plädieren, obwohl – oder gerade weil – eine solche
nicht Gegenstand des Vorentwurfs war. 3

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Kampagne rund um die Selbstbestimmungsinitiative lief eigentlich schon seit der
Lancierung des Begehrens Anfang 2015. Diverse Parteien und verschiedene
Organisationen hatten sehr früh ihren Widerstand angekündigt. Schon im März 2015
hatte der Tages-Anzeiger getitelt «Alle gegen die Volkspartei»: Wirtschaftsverbände
hatten Sorgen um Handelsverträge geäussert, Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler
hatten einen Angriff auf die Menschenrechte befürchtet, Rechtshistorikerinnen und
Rechtshistoriker hatten die Idee der «fremden Richter» bemüht, verschiedentlich war
eine Instrumentalisierung des Initiativrechts moniert worden und vor den
eidgenössischen Wahlen im Herbst 2015 hatte die Frage zur Beziehung von Völkerrecht
und Landesrecht «unter Politikern für Polemiken und rote Köpfe» gesorgt (NZZ) – und
das alles noch bevor die Initiative überhaupt zustande gekommen war. Die SVP wollte
nach eigenem Ermessen Klarheit und Sicherheit hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Völkerrecht und Landesrecht herstellen, was freilich von den Gegnerinnen und Gegnern
als «falsches Versprechen» (NZZ) oder «initiative simpliste» (Le Temps) bezeichnet und
bestritten wurde. Rückenwind brachte die Initiative wohl auch ihrem Erfinder Hans-Ueli
Vogt (svp, ZH), der während seines Ständeratswahlkampfes im Kanton Zürich für das
Begehren geworben hatte.

Die Medienberichterstattung über die Selbstbestimmungsinitiative riss natürlich auch
während ihrer parlamentarischen Behandlung 2017 und 2018 nicht ab. Diskutiert wurde
dabei unter anderem auch schon früh über den Abstimmungstermin. Ob die SVP im
Wahljahr 2019 von der Initiative profitieren könne oder nicht, hänge vor allem vom
Arbeitstempo des Parlaments und davon ab, ob ein Gegenvorschlag ausgearbeitet
würde oder nicht, berichtete die Presse. In den Medien wurden derweil auch
verschiedentlich Fälle beschrieben, bei denen Gerichte internationalen Verträgen den
Vorrang vor Verfassungsbeschlüssen gegeben hatten. Insbesondere die Ausnahmen, die
in Einzelfällen bei der Anwendung des Ausführungsgesetzes zur Ausschaffungsinitiative
gemacht wurden, waren ja auch Stein des Anstosses für die Selbstbestimmungsinitiative
gewesen. Ob die Schweiz nun «Musterschülerin» sei (Tages-Anzeiger), die in
vorauseilendem Gehorsam handle, oder sich als Vertragspartnerin an internationale
Abkommen halten müsse, wie in der Presse ebenfalls argumentiert wurde, – die
Diskussionen hielten die Selbstbestimmungsinitiative im Gespräch. 

Bereits vor Abschluss der parlamentarischen Verhandlungen lancierten die
Gegnerinnen und Gegner der Initiative Ende Mai 2018 mittels einer Medienkonferenz
offiziell den Abstimmungskampf – obwohl dann noch nicht entschieden war, wann das
Anliegen an die Urne kommen sollte. Unter dem Namen «Schutzfaktor M» – M stand bei
der bereits 2013 ins Leben gerufenen Organisation für Menschenrechte – und der
Bezeichnung «Allianz der Zivilgesellschaft» hatten sich laut Basler Zeitung über hundert
Organisationen – darunter etwa der katholische Frauenbund, Pink Cross, Behinderten-
und Jugendverbände oder Helvetas – und Tausende Einzelpersonen
zusammengeschlossen. Vor der Presse bezeichneten verschiedene Vertreterinnen und
Vertreter dieser Organisationen das SVP-Anliegen als «Selbstbeschneidungs-Initiative»
oder «Anti-Menschenrechts-Initiative». Die ungewohnt frühe Organisation der
Gegnerschaft sei mit der Bedeutung der Initiative zu erklären, aber auch damit, dass
der «Abstimmungskampf kein Spaziergang» werde, so der Tages-Anzeiger. Darauf weise
auch eine im März 2018 durchgeführte Umfrage hin, die zeige, dass 43 Prozent der
Befragten die Initiative sicher oder eher annehmen würden und 48 Prozent dagegen
oder eher dagegen seien. 

Anfang Juli entschied der Bundesrat dann, die Abstimmung auf den frühest möglichen
Zeitpunkt, den 25. November 2018, festzulegen. Anfang Oktober startete die SVP mit
ihrem Abstimmungskampf, der zumindest hinsichtlich der verwendeten Bilder und
verglichen mit früheren Kampagnen zur Minarett-, Ausschaffungs- oder
Masseneinwanderungsinitiative etwa vom Sonntags-Blick als «völlig harmlos»
bezeichnet wurden. Auf einem in orange gehaltenen Hintergrund hielten Personen ein
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Schild mit einem Ja «zur direkten Demokratie» und «zur Selbstbestimmung» in die
Kamera. Das Logo der Partei war nicht sichtbar. Man habe die Botschaft bewusst simpel
halten wollen. Eine aggressive Kampagne sei nicht nötig, weil die Botschaft klar sei,
zudem wolle man einen sachlichen Abstimmungskampf führen, gab Kampagnenchef
Thomas Matter (svp, ZH) zu Protokoll. 

Die Gegnerschaft fuhr für ihre Kampagne schwereres Geschütz auf: So liess
Economiesuisse 18 Frachtcontainer auf den Bundesplatz stellen mit dem Hinweis, dass
darin 387 Tonnen Exportgüter Platz hätten, was der Menge entspreche, die von der
Schweiz aus alle 10 Minuten in die Welt verkauft werde. Diese Ausfuhren seien aber bei
einem Ja zur Selbstbestimmungsinitiative gefährdet. Nur dank zahlreicher
internationaler Abkommen, die bei einem Ja alle auf der Kippe stünden, gehöre die
Schweiz zu den 20 grössten Volkswirtschaften weltweit. Das «Gesicht der Operation
Libero» (Blick), Flavia Kleiner, sprach von der «krassesten Initiative, über die wir je
abgestimmt haben», mit ihr werde der Rechtsstaat fundamental angegriffen. Eine in
den Medien häufig zu vernehmende Stimme gehörte Helen Keller, der Vertreterin der
Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Auch für sie
entsprach die Initiative einem Angriff auf den Rechtsstaat und die Menschenrechte. Sie
argumentierte, dass das Volksbegehren nicht hätte für gültig erklärt werden dürfen und
fürchtete sich bei einer Annahme vor einer «Katastrophe», wie die Weltwoche
ausführte. Plakate der Gegnerinnen und Gegner zeigten eine Kreissäge, die
verschiedene Begriffe (z.B. Frauenrechte, Kinderrechte, Behindertenrechte)
durchtrennte, verbunden mit dem Slogan «Nein zur Selbstbeschneidungsinitiative der
SVP». In der Weltwoche wurden die Plakate als «krasser Ausdruck» von
«Volksverachtung» bezeichnet, mit der die «antidemokratische Gesinnung der
Selbstbestimmungsgegner» sichtbar werde. Volksentscheide würden mit
«Kettensägenmassaker[n]» gleichgesetzt. 
Auch auf Social Media hatten die Gegnerinnen und Gegner der Initiative «die Nase
vorn» (Weltwoche). Mit einem Film zeigten sie als antike Soldaten verkleidete Mitglieder
der SVP (Roger Köppel [ZH], Andreas Glarner [AG] und Magdalena Martullo-Blocher
[GR]), die in einem Trojanischen Pferd versteckt das Bundesgericht entmachten
wollten. Ein grosses Holzpferd wurde dann auch kurz vor dem Abstimmungstermin auf
dem Berner Bahnhofsplatz präsentiert.  

Die SVP – allen voran Christoph Blocher – verteidigte die Initiative mit dem Argument,
dass die direkte Demokratie schleichend ausgehebelt werde. Bei der Abstimmung
stünden nichts weniger als die Volksrechte auf dem Spiel. «Damit die Leute noch etwas
zu sagen haben», müssten sie Ja stimmen, so der vom Blick als «SVP-Übervater»
bezeichnete Blocher. Der alt-Bundesrat betrachtete die Selbstbestimmungsinitiative
zudem als Vehikel, mit dem der EU-Rahmenvertrag verhindert werden könne. Sehr
häufig trat auch Hans-Ueli Vogt vor die Medien, um «seine» Initiative zu verteidigen.
Auch der «Architekt» des Begehrens, so die Aargauer Zeitung, argumentierte mit der
Verteidigung der direkten Demokratie. Das Parlament setze angenommene Initiativen
mit Verweis auf internationale Verpflichtungen nicht so um, wie dies von der
Stimmbevölkerung verlangt werde. Mit der Initiative werde der Stellenwert der direkten
Demokratie hingegen wieder gestärkt.  

Für Wirbel sorgte ein Flyer, der von der SVP Mitte August 2018 an alle Schweizer
Haushalte verteilt wurde. Darin trat alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey als Kronzeugin
für die Selbstbestimmungsinitiative auf: «Das Schweizer Recht schützt besser als das
europäische. Ich bin entschieden dagegen, dass europäisches Recht sämtliche
Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU regeln soll», wurde die ehemalige
Magistratin zitiert. Diese Aussage hatte Calmy-Rey im Rahmen einer Diskussion um das
EU-Rahmenabkommen gemacht. Von der SVP sei sie aber nicht angefragt worden, sie
sei schockiert über dieses Vorgehen. SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR)
sprach in diesem Zusammenhang von «Lügenpropaganda». Auch die «Buh-Rufe» und
die «Schimpftiraden» (Aargauer Zeitung), die Bundesrätin Simonetta Sommaruga bei
einem Podium in Suhr (AG) über sich ergehen lassen musste, zeugten von der immer
aufgeheizteren Stimmung. Nicht nur die von der SVP immer wieder heftig attackierte
Justizministerin, sondern auch die Bundesratsmitglieder Doris Leuthard, Alain Berset,
Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann engagierten sich mit verschiedenen
Auftritten für die ablehnende Haltung des Bundesrates. Man habe Lehren aus dem Ja
zur Masseneinwanderungsinitiative gezogen, bestätigte Simonetta Sommaruga der
Aargauer Zeitung, und trete darum als Regierung stärker in Erscheinung. 

Ende August zeigte eine Umfrage, dass zu diesem Zeitpunkt 53 Prozent der Befragten
Nein zur Initiative gesagt hätten und 45 Prozent Ja. Als aussergewöhnlich wurde von
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den Befragenden der Umstand gewertet, dass das Ja-Lager über die Zeit nicht kleiner
geworden sei; ein Muster, das sonst bei Initiativen im Verlauf einer Kampagne zu
beobachten sei. Thomas Matter sprach bei seinem Kommentar zu diesen Zahlen in der
Aargauer Zeitung von einem Kampf «David gegen Goliath». Er schätzte den finanziellen
Aufwand der Gegnerschaft auf einen «zweistelligen Millionenbetrag». Die Gegnerinnen
und Gegner führten eine «Märchenstundenkampagne mit unlimitierten Budgets»,
urteilte Matter. Die SVP selber habe weniger als CHF 3 Mio. ausgegeben. Eine Analyse
von Media Focus ging hingegen aufgrund der gekauften Werbeflächen (Plakate, Inserate,
Werbung auf Youtube) davon aus, dass das Befürworterlager mehr ausgegeben hatte als
das Gegnerlager. Auch die APS-Inserateanalyse, mit der die Anzahl der in Printmedien
geschalteten Inserate betrachtet wird, stellte ein grösseres Engagement der
Befürwortenden- als der Gegnerseite fest. Zudem schalteten die Befürworterinnen und
Befürworter deutlich mehr Inserate als noch bei der Masseneinwanderungs- oder der
Durchsetzungsinitiative. Wer wie viel für den Abstimmungskampf ausgab, blieb zwar ein
Geheimnis, die Kosten waren aber sicherlich überdurchschnittlich hoch. 
Die Gegnerinnen und Gegner warnten aufgrund der Umfrageresultate davor, zu meinen,
dass das Rennen bereits gelaufen sei. Demoskopen würden sich oft irren, so etwa der
Blick. Als für das Nein-Lager nicht förderlich, wurde zudem die Absicht des
Bundesrates bezeichnet, ausgerechnet kurz vor der Abstimmung eine Unterzeichnung
des umstrittenen UNO-Migrationspaktes zu prüfen. Die Umfragen hatten zudem gezeigt,
dass rund ein Drittel der FDP-Sympathisierenden die Initiative unterstützen würde.
Auch die Ja-Parole der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich zeige, dass durch den
Freisinn ein Riss verlaufe, urteilte der Sonntags-Blick. Diesem wollte Parteipräsidentin
Petra Gössi (fdp, SZ) auf Anfrage mit Aufklärung und Mobilisierung der eigenen Basis
begegnen – so das Sonntagsblatt weiter.   

Den «Rückenwind», den die Befürworterinnen und Befürworter durch die Debatte um
den Migrationspakt noch einmal erhalten hatten, wie der Blick urteilte, versuchten sie
kurz vor der Abstimmung dann noch mit «Brachial-Werbung» (Blick) zu verstärken. Auf
der Titelseite der Pendlerzeitung «20 Minuten» warb das «Egerkinger Komitee» um
Walter Wobmann (svp, AG) und Andreas Glarner (svp, AG) damit, dass mit der Annahme
der Selbstbestimmungsinitiative der UNO-Migrationspakt verhindert werden könnte,
dass hingegen bei einer Ablehnung die Minarett-Initiative wieder für ungültig erklärt
werden würde. Eine Karikatur zeigte zudem Justizministerin Simonetta Sommaruga, die
mit der Aussage «Hereinspaziert» an der Grenze Flüchtlinge in die Schweiz bittet.
Die heftige und ungewöhnliche lange Kampagne liess für den Abstimmungssonntag eine
hohe Beteiligung erwarten. 4

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Mehrheit des Nationalrates sah keinen Bedarf an einer Vereinfachung der Sprache
in den Abstimmungserläuterungen, wie dies in einer Motion von Regula Rytz (gp, BE)
gefordert wurde. Die Berner Volksvertreterin der Grünen argumentierte, dass sich die
Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2014
verpflichtet habe, Menschen mit Behinderungen auch eine echte politische Teilhabe zu
ermöglichen. Dies sei für rund 800'000 Menschen in der Schweiz nicht möglich, weil sie
trotz obligatorischer Schulbildung einen einfachen Text nicht lesen oder verstehen
könnten. Mit der Übersetzung der Abstimmungsempfehlungen in sogenannte «leichte
Sprache» könnte der Bund in einem Pilotversuch einen ersten Schritt zu geeigneten
Wahlmaterialien machen, wie sie von der Konvention gefordert würden. 
Bundeskanzler Walter Thurnherr versicherte dem Rat, dass die Regierung seit gut einem
Jahr daran sei, Techniken für eine barrierefreie Kommunikation zu entwickeln. So sei
etwa für die Wahlen im Herbst 2019 vorgesehen, dass der Behindertendachverband
Insieme mit finanzieller Unterstützung des EDI die Wahlbroschüre von Easyvote in
leichte Sprache übersetze. Er warnte allerdings davor, die Abstimmungserläuterungen
zu stark zu vereinfachen, da diese den gesetzlichen Anforderungen an die Information
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genügen müssten und im Falle von
Beschwerden vom Bundesgericht als wichtige Grundlage beigezogen würden –
Thurnherr verwies explizit auf die Abstimmung über die Abschaffung der Heiratsstrafe.
Mit 133 zu 56 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte die Mehrheit des Rates den vom
Bundeskanzler vertretenen Argumenten der Regierung und lehnte die Motion ab. 5
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Damit die Absicht des Bundesrats, E-Voting in den ordentlichen Betrieb zu überführen,
umgesetzt werden konnte, musste das Bundesgesetz über die politischen Rechte
angepasst werden. Die Teilrevision wurde Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben
und soll auch «Gelegenheit für eine politische Debatte auf eidgenössischer Ebene zum
Thema E-Voting» bieten, so der Bericht weiter. 
Eine Gruppe aus wissenschaftlichen Expertinnen und Experten sei zum Schluss gelangt,
dass der elektronische Kanal sicher und vertrauenswürdig angeboten werden könne, so
die Einleitung des erläuternden Berichts dazu. Die Revision sah vor, dass die
individuelle digitale Stimmabgabe neu mittels eines durch den Bund zertifizierten
elektronischen Systems erfolgen können solle. Angestrebt wird dabei eine barrierefreie
Stimmabgabe. Geregelt werden in dem Gesetz auch die Anforderungen an dieses
System selber: Dessen Quellcode muss offengelegt werden und transparent sein, damit
er verifizierbar ist, aber trotzdem das Stimmgeheimnis gewahrt bleibt; der Bund
zertifiziert das System und die Kantone müssen laufend Risikoeinschätzungen
durchführen. In einem im Vergleich zum aktuellen Versuchsbetrieb einfacheren
Verfahren soll der Bund die Bewilligung erteilen, wenn ein Kanton E-Voting einführen
will – die Kantone blieben jedoch frei, E-Voting einzuführen oder nicht. Jene Kantone,
die E-Voting als ordentlichen Stimmkanal einführten, könnten Anmeldungen von
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vorsehen, die an einer digitalen Stimmabgabe
interessiert sind, und diesen dann die notwendigen Unterlagen zustellen – idealerweise
ebenfalls elektronisch. 

Mitte Juni 2019 lagen die Antworten der Vernehmlassung vor – in der Tat war die
Vorlage zuvor ziemlich heftig debattiert worden. In den Medien war bereits Anfang Mai
berichtet worden, dass die Vorlage auf breite Kritik gestossen und insbesondere die
Sicherheit als noch ungenügend beurteilt worden sei. Der Ergebnisbericht der
Bundeskanzlei ging neben den Antworten auch auf die «Ereignisse während des
Vernehmlassungsverfahrens» ein, welche die Antworten wohl mitentscheidend
beeinflusst hatten: In einem Intrusionstest war gezeigt worden, dass das E-Voting-
System der Post, das neben dem System des Kantons Genf angewendet wurde,
gravierende Sicherheitsmängel aufwies. 
Zwar sprach sich eine grosse Mehrheit der 52 von insgesamt 64 Stellungnehmenden
ganz grundsätzlich für digitales Abstimmen und Wählen aus, weil E-Voting insbesondere
auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern sowie Menschen mit
Behinderungen zugute kommen kann. Die Vorlage selber fand aber nur eine knappe
Unterstützung bei 37 Antwortenden. Darunter fanden sich 19 Kantone, die KdK, der
Städteverband, der Gemeindeverband, Behindertenverbände, die
Auslandschweizerorganisation und die Post, aber keine der 10 antwortenden Parteien.
Immerhin E-Voting-freundlich zeigten sich unter diesen die BDP, die CVP, die EVP, die
FDP, die GLP, die GP und die SP. Sie bemängelten aber, wie auch die Kantone Genf, St.
Gallen, Solothurn und Wallis und etwa Economiesuisse unter den Organisationen, dass
der Zeitpunkt einer Umsetzung in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen sehr schlecht
gewählt sei. Es sei besser, den Versuchsbetrieb weiterzuführen. Angeregt wurde zudem,
dass ein E-Voting-System in staatlicher Hand liegen müsse, etwa vom Kanton Genf, der
GP, der SP und der EVP.
Die 12 Antworten, die sich nicht nur gegen die Vorlage, sondern ganz grundsätzlich
gegen eine Einführung von E-Voting aussprachen, stammten von den Kantonen
Nidwalden, Schwyz und Waadt, von der SVP, der AL Bern und der Piratenpartei sowie
verschiedenen IT-Organisationen, etwa auch dem Komitee der Initiative «für ein E-
Voting-Moratorium». Diese Stellungnehmenden zeigten sich sehr skeptisch dazu, dass
E-Voting jemals die notwendige Sicherheit aufweisen könnte, mit der das zentrale
Vertrauen in die direkte Demokratie nicht gefährdet werde. Darüber hinaus kritisierten
sie, dass E-Voting-Systeme, also «hoheitliche Zuständigkeiten», von Dritten angeboten
werden dürfen. Falls dies so bleibe, müsse mindestens die momentan fehlende
Konkurrenzsituation von privaten Systemanbietenden geändert werden, weil Monopole
zulasten der Sicherheit gingen. Es bestehe kein Handlungsbedarf, fand gar die SVP und
der Nutzen sei in Anbetracht des hohen Sicherheitsrisikos viel zu gering. Es sei besser,
die briefliche Stimmabgabe punktuell zu verbessern – etwa im Hinblick auf mögliche
Erleichterungen für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, so die SVP.

Obwohl seit 2004 in insgesamt 15 Kantonen mehr als 300 Tests erfolgreich
durchgeführt worden seien, sei der Bundesrat auch aufgrund der kritischen Antworten
aus der Vernehmlassung und angesichts der «Entwicklungen der vergangenen Monate»
zum Schluss gekommen, «auf die Überführung der elektronischen Stimmabgabe in den
ordentlichen Betrieb zu verzichten», erklärte er in einer Medienmitteilung im
darauffolgenden Juni 2019. Vielmehr habe er die Bundeskanzlei beauftragt, ein Konzept
für eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs zu erstellen. Dieser «Marschhalt» wurde

BERICHT
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



in den Medien virulent diskutiert, aber überwiegend begrüsst. 6

2019 wurde für E-Voting zu einem schwierigen Jahr. Zwar hatte der Bundesrat bereits
2018 mittels Revision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte eine
flächendeckende Einführung des dritten Abstimmungskanals angestrebt, der
insbesondere Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern die Stimmabgabe
erleichtern soll, die Sicherheitsbedenken nahmen aber stark zu. Dies manifestierte sich
nicht nur in einer im Februar definitiv lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-
Moratorium, die ein breites Unterstützungskomitee von links bis rechts hinter sich
wusste, sondern auch in den vor allem von den Parteien vorgebrachten negativen
Stellungnahmen in der Vernehmlassung zur Teilrevision der politischen Rechte. Zudem
revidierten einige Kantone, darunter etwa Aargau, Basel-Landschaft, Glarus oder Jura,
ihre Pläne für eine Einführung von E-Voting. 
Auch in der Presse nahm die Skepsis gegen E-Voting zu. Das Sicherheitsrisiko sei
grösser als der Nutzen, urteilte etwa die NZZ. Insbesondere, weil sich auch gezeigt
habe, dass elektronisches Abstimmen nicht zu höherer Beteiligung führe und auch
keine Vereinfachung der Stimmabgabe bedeute. Befürwortende von E-Voting betonten
hingegen, dass auch briefliches Abstimmen Sicherheitsmängel aufweise. So sei etwa für
sehbehinderte Menschen das Stimmgeheimnis nicht garantiert und viele Stimmabgaben
würden als ungültig gewertet, weil sie falsch verpackt wurden oder die Unterschrift
fehlt. Zudem würden briefliche Stimmen in vielen Kantonen nicht mit dem
Stimmregister abgeglichen. Mittels Digitalisierung könnten diese Probleme vermieden
werden.

Einen «schweren Rückschlag» – so die NZZ – erlitt das Projekt E-Voting 2019 durch
einen sogenannten Intrusionstest der Post. Um zu zeigen, dass die
Sicherheitsbedenken unnötig sind, forderten Post und Bundeskanzlei interessierte
Personen dazu auf, das von der spanischen Firma Scytl entwickelte und zwischen 25.
Februar und 24. März offenegelegte E-Voting-System der Post auf Schwachstellen zu
prüfen. Ein «Hacken» des offengelegten Quellcodes in der Art, dass unbemerkt
individuelle Stimmabgaben manipuliert oder dass individuelle Stimmabgaben
veröffentlicht werden könnten, sollten mit von der Post finanzierten Prämien von bis zu
CHF 50'000 belohnt werden. Rund 3'000 Hackerinnen und Hackern hatten sich zum
Test angemeldet und deckten bereits nach wenigen Tagen als «gravierend» bezeichnete
Sicherheitsmängel auf. So könne das System die universelle Verifizierbarkeit, also eine
nachträgliche Überprüfung auf Manipulation, nicht garantieren. Zudem könne ins
System eingedrungen und eigentlich gültige Stimmen könnten ungültig gemacht werden.
Die Presse erachtete das Hacker-Resultat als «peinlich für die Post» (Blick) oder gar als
Rettung der direkten Demokratie – so ein Kommentar in der Sonntagszeitung.
Demokratie lebe vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, weshalb Unsicherheiten
und Gefahren vermieden werden müssten, meinte die Weltwoche. 
Bereit kurz vor dem Intrusionstest hatte die ETH Zürich eine Studie veröffentlicht, mit
der gezeigt wurde, dass Individuen bei E-Voting ihre digitale Stimme anonym verkaufen
könnten. Dies ist zwar strafbar, könnte bei genügend grosser Zahl an Stimmen aber
durchaus zu einer Manipulation von Resultaten führen. 

Auch politisch hatte der Rückschlag Folgen. Ende Juni entschied der Bundesrat, die
Handbremse zu ziehen. Auch die Vernehmlassung habe gezeigt, dass zwar ein Bedürfnis
nach elektronischem Abstimmen und Wählen bestehe, die momentanen
Sicherheitsvorkehrungen allerdings nicht genügten. Vorläufig soll deshalb auf die
Gesetzesänderung verzichtet werden, mit der E-Voting als dritter Kanal für die
Stimmabgabe – neben Urnengang und brieflicher Stimmabgabe – hätte etabliert werden
sollen. Das von den Behörden einst formulierte Ziel, dass bei den eidgenössischen
Wahlen 2019 mindestens zwei Drittel aller Kantone E-Voting anbieten, wurde damit klar
verfehlt. In den Medien wurde dieser «Marschhalt» unterschiedlich kommentiert: Als
«Befreiung» wurde das «Ende des E-Votings» in der Sonntagszeitung bezeichnet,
während in der Aargauer Zeitung ein «Neustart», aber kein «Denkverbot» gefordert
wurde. Die Schweiz habe 60 Jahre gebraucht, bis die briefliche Stimmabgabe
eingeführt worden sei, so der Kommentar. Kritisiert wurde der Entscheid des
Bundesrats hingegen von der Organisation der Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer. Es sei nicht akzeptabel, dass 180'000 Bürgerinnen und Bürger ihr
Beteiligungsrecht weiterhin nicht ausüben könnten, kritisierte deren Präsidentin Ariane
Rustichelli. Auch der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV)
forderten die baldige Einführung digitaler Beteiligungshilfen. Handschriftliches
Ausfüllen des Stimmmaterials verhindere die Einhaltung des Stimmgeheimnisses für
Sehbehinderte, weil sie auf Hilfspersonen angewiesen seien. 
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Auch die Post reagierte auf den bundesrätlichen Entscheid und gab ihr bestehendes
System noch im Juli auf. Sie wolle ab 2020 eine Alternative anbieten, bei der die
bisherigen Sicherheitsprobleme nicht bestünden. Die vier Kantone, die eigentlich noch
einen Vertrag mit der Post gehabt hätten (BL, FR, NE, TG), forderten in der Folge
Schadenersatz. Doch nicht nur die Post, auch der Kanton Genf stellte den Betrieb
seines Systems noch im Juni 2019 ein – nach dem politischen Nein war die finanzielle
Unterstützung des Projekts ausgeblieben. Auch die Kantone, die dieses Genfer-System
genutzt hatten (AG, BE, GE, LU, SG, VD), hätten es eigentlich bis Ende 2019 nutzen
wollen.

Ende Jahr gab der Nationalrat zusätzlich einer parlamentarischen Initiative Folge, die
einen «Marschhalt bei E-Voting» fordert. Es sei eine Denkpause nötig, entschied die
Mehrheit der grossen Kammer, obwohl die SPK-NR darauf hingewiesen hatte, dass ohne
neue Tests kaum Verbesserungen in der Sicherheit möglich seien.

Zum «Vote électronique»-Programm des Bundesrats gehört jedoch nicht nur E-Voting,
sondern auch die elektronische Behördeninformation sowie das digitalisierte
Unterschriftensammeln. Die Diskussionen um dieses E-Collecting, also um die Idee,
Initiativen mittels digitaler statt analoger Unterschriften unterstützen zu können,
konzentrierten sich 2019 auf «Online-Plattformen», die laut NZZ zum «Brutkasten der
Demokratie» würden. Die Möglichkeit, via solche Plattformen – die bekannteste
darunter ist etwa «WeCollect» – Unterschriftenbogen zu verbreiten, die
heruntergeladen, ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und eingesandt werden
müssen, würde die etablierten Parteien herausfordern, da diese neue Art der
Unterschriftensammlung eben auch für wenig oder nicht parteilich organisierte
Komitees wesentlich einfacher sei als die bisherigen Formen. Freilich können
entsprechende Unterschriftenbogen auch direkt auf der Internetseite der
Bundeskanzlei heruntergeladen werden. Was die Sammelplattformen allerdings wertvoll
mache, seien deren Listen an Adressdaten. Häufig hinterliessen unterschriftswillige
Bürgerinnen und Bürger freiwillig ihre persönlichen Angaben auf einer Plattform und
könnten so informiert werden, wenn Volksinitiativen mit ähnlicher Stossrichtung
lanciert werden. Solche «zielgruppenspezifische[n] Daten sind so etwas wie Goldstaub
in Zeiten, in denen politische Gruppierungen mittels Big Data ihren Wählern
näherkommen wollen», so die NZZ. Sollten Referenden und Volksinitiativen dadurch in
Zukunft einfacher zustandekommen, müsse über eine Erhöhung der
Unterschriftenzahlen nachgedacht werden, so die Zeitung weiter. 
In die Kritik geriet Daniel Graf, der Gründer von WeCollect, da er mit seiner Plattform
vor allem Anliegen unterstütze, die aus eher linken Kreisen stammten. Auf der einen
Seite führte dies zu alternativen Angeboten seitens ähnlicher Plattformen aus dem
rechtsbürgerlichen ideologischen Spektrum, auf der anderen Seite überführte Graf
WeCollect in eine Stiftung, in der künftig mehrere Personen entscheiden sollten,
welche Volksbegehren unterstützt werden. Graf gab zu Protokoll, er wolle mit seiner
Plattform die direkte Demokratie fördern und es vor allem auch zivilgesellschaftlichen
Gruppierungen ermöglichen, direktdemokratische Instrumente zu nutzen, die nicht nur
Parteien und mächtigen Interessenorganisationen vorbehalten sein sollen. 7

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Face à l'ampleur du conflit en ex-Yougoslavie, de nombreuses actions de solidarité ont
été entreprises en Suisse. Hormis plusieurs manifestations dans les villes de Zurich,
Berne, Genève et Lausanne ainsi qu'une récolte de fonds organisée sous les auspices
de la Chaîne du Bonheur, le magazine L'Hebdo a lancé, fin juillet, un appel en faveur de
la Bosnie-Herzégovine requérant du Conseil fédéral une prise de position déterminée
par rapport au conflit, de même que l'ouverture immédiate d'une ambassade
helvétique à Sarajevo. A la suite du lancement de cette pétition qui, soutenue par des
représentants des quatre partis gouvernementaux, devait récolter près de 12 000
signatures, les autorités fédérales ont rendu publique leur décision de charger
l'ambassadeur Adolf Lacher, en poste à Vienne, de représenter la Suisse en Bosnie. De
retour de Sarajevo où il s'était rendu pour présenter ses lettres de créance, le nouvel
ambassadeur de Suisse en Bosnie a fait part du souhait des autorités bosniaques de
voir s'ouvrir une ambassade suisse au sein même de la capitale assiégée. Dans l'optique
de répondre à cette attente ainsi que de satisfaire aux requêtes relayées par L'Hebdo,
le gouvernement a choisi d'ouvrir une représentation helvétique à Sarajevo à la tête de

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 23.08.1995
LIONEL EPERON
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laquelle a été placé un chargé d'affaires. L'ambassadeur de Suisse en Bosnie-
Herzégovine continuera, pour sa part, d'exercer ses activités depuis la capitale
autrichienne. La décision du Conseil fédéral a été saluée tant par les autorités
bosniaques que par les partisans d'un engagement plus marqué de la Confédération
dans le conflit yougoslave. 8

Landesverteidigung

Militärorganisation

Les travaux pour la place d'armes de Neuchlen-Anschwilen (SG) ont repris, après une
année de pause, au mois de septembre. Les opposants, qui avaient exigé d'attendre le
résultat de la votation sur l'initiative pour que quelque chose soit entrepris, ont entamé
une campagne pour s'opposer à leur reprise. Divers incidents eurent lieu ainsi qu'une
grande manifestation (Pour avoir participé à ces manifestations, des poursuites ont été
engagées contre huit Conseillers nationaux, mais le parlement s'est cependant
prononcé contre la levée de leur immunité parlementaire). C'est pourquoi, dans le
cadre du premier supplément au budget 1991, le parlement, malgré l'opposition des
socialistes, a accordé au DMF les CHF 3.9 millions qu'il demandait pour protéger la
place d'armes (pose d'une clôture et surveillance du chantier par Securitas) afin de
permettre de poursuivre les travaux (Les grands travaux devraient commencer au
printemps 1992 par la construction de la caserne sur la place d'armes contestée). En fin
d'année, l'Assemblée générale du groupe d'opposition pacifique à Neuchlen-
Anschwilen (Gons) a décidé de cesser ses visites quotidiennes sur le chantier. Certaines
mesures de protection ont ainsi été levées. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.12.1991
SERGE TERRIBILINI

Ausrüstung und Beschaffung

Les Verts, le PS et le GSsA, soutenus par une cinquantaine d’organisations (dont Pro
Familia Vaud ou la Fédération des médecins suisses), ont lancé début septembre une
initiative populaire intitulée «Pour la protection face à la violence des armes».
L’objectif des initiants est d’interdire la détention au domicile des militaires du fusil
d’assaut ou du pistolet d’ordonnance. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.09.2007
ELIE BURGOS

Zivildienst und Dienstverweigerung

En réponse à l'insatisfaction née de l'adoption de cette révision, plus de vingt
organisations pacifistes et d'objecteurs de conscience ont lancé un référendum à son
encontre, soutenus en cela par les socialistes, les écologistes, l'Alliance verte, Amnesty
international et le cartel des associations de jeunesse notamment. Pour eux, le projet
Barras n'est qu'un leurre, empêchant l'introduction d'un véritable service civil. Par
ailleurs, le comité «contre un service civil déguisé», issu de l'organisation conservatrice
«Ligue vaudoise», a également lancé un référendum contre cette modification
législative, car elle serait inconstitutionnelle, inapplicable et irait à l'encontre de la
volonté populaire. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.10.1990
BRIGITTE CARETTI

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit
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Börsen

Eine Gruppe aus Jungsozialisten und verschiedenen Hilfswerken reichte am 24.3.14 die
Volksinitiative „Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln“ bei der Bundeskanzlei ein.
Das Begehren fordert ein Verbot von direkten und indirekten Anlagen in
Finanzinstrumente, die sich auf Nahrungsmittel und Agrarrohstoffe beziehen.
Ausnahmen waren einzig für Produzenten und Händler vorgesehen. Die Initiative wurde
von 115‘942 Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnet. Bis zum Jahresende 2014 war die
entsprechende Botschaft des Bundesrats noch ausstehend. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.03.2014
FABIO CANETG

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Ursprünglich im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017-2019 geplant, hatten die
Büros des National- und Ständerats im Herbst 2016 die Behandlung des Bundesgesetzes
über Aufgaben, Organisation und Finanzierung der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht
(ESAG) sistiert und den Rechtskommissionen zugewiesen. Die Vorlage sollte die
Rahmenbedingungen für die Umwandlung der ESA in eine öffentlich-rechtliche Anstalt
mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigener Rechnung festlegen. Mit der Sistierung
sollten jedoch zuerst die Entscheidungen des Parlaments zu konnexen Geschäften
abgewartet werden. 
Im April 2017 gab die RK-SR bekannt, dass sie mit 9 zu 2 Stimmen (bei einer Enthaltung)
keine Auslagerung der Stiftungsaufsicht möchte und somit auf ein Eintreten verzichte.
Zuvor hatte sie Vertretungen der Stiftungsverbände Swissfoundations und Profonds
angehört und den Evaluationsbericht der EFK zur Wirksamkeit von „klassischen"
Stiftungen beraten. Dabei kritisierte die Mehrheit der RK-SR insbesondere, dass sich
die Vorlage des Bundesrates ausschliesslich mit der Organisation der Stiftungsaufsicht
befasse und die Thematik nicht umfassend behandle. 
Für die RK-SR erklärte Fabio Abate (fdp, TI) dem Ständerat in der Sommersession, dass
die ESA durch die Umwandlung formell von Weisungen des Bundesrates oder von
Verwaltungsbehörden befreit wäre und vollständig eigenfinanziert würde. Dadurch
könne der Bundeshaushalt durch eine Reduktion des Personalbestands um CHF
650'000 pro Jahr entlastet werden. Gleichzeitig könne dadurch die Plafonierung des
Bundespersonalbestands umgangen werden, welche selbst die Schaffung
gebührenfinanzierter neuer Stellen verhindere. Keinen Einfluss hätte dies auf die
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches zu Inhalt und Umfang der Stiftungsaufsicht oder
auf die Kompetenzaufteilung zwischen der eidgenössischen Stiftungsaufsicht und den
kantonalen Stiftungsaufsichtsbehörden. Gerade diesen letzten Punkt bestritt jedoch
Ständerat Cramer (gp, GE): Zur Auslagerung der Stiftungsaufsicht müsse gemäss EFK
zwingend das Zivilgesetzbuch (v.a. Art. 84) angepasst werden, was ausführliche
Änderungen sowie ein Vernehmlassungsverfahren mit sich bringen würde.
Entsprechend sei die Aufarbeitung dieser Vorlage durch den Bundesrat unvollständig.
Roland Eberle (svp, TG) ergänzte zusammenfassend, dass die heutige Stiftungsaufsicht
auf Bundes- und Kantonsebene funktioniere und es sich somit lediglich um ein
Ressourcenproblem handle. Dies sei aber nicht Grund genug, ein gut funktionierendes
System infrage zu stellen. Demgegenüber argumentierten Christian Levrat (sp, FR) und
Bundesrat Berset, dass sie bisher kaum Gründe gehört hätten, nicht auf das Geschäft
einzutreten. So sei die Tatsache, dass die Vorlage im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms eingebracht worden war, kaum Grund genug, den
Änderungsvorschlag noch nicht einmal zu besprechen. Der Innenminister betonte
zudem, dass sich diese Organisationsform in sechzehn Kantonen bereits bewährt habe
und dass die EFK gemäss ihrem Bericht eine Umwandlung ausdrücklich unterstütze.
Dennoch sprach sich der Ständerat mit 31 zu 8 Stimmen (4 Enthaltungen) relativ
deutlich gegen ein Eintreten aus. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2017 beschäftigte sich der Nationalrat mit einem Gesetzesentwurf
zur Ausgliederung der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht aus der zentralen
Bundesverwaltung und ihrer Umgestaltung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt, wie sie
im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017-2019 angedacht worden war. Obwohl
die Kommission für Rechtsfragen festgestellt hatte, dass die Stiftungsaufsicht im
Rahmen der Bundesverwaltung der Corporate-Governance-Regelung formell nicht in
allen Punkten entspricht, sah die FK-NR gemäss Karl Vogler (csp, OW) mit Verweis auf
entsprechende Aussagen aus der Verwaltung keine zwingenden Gründe für eine

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Auslagerung. Da durch eine Verselbständigung zudem Mehrkosten entstünden, welche
die Stiftungen tragen müssten, beantragte die Mehrheit der FK-NR, wie bereits der
Ständerat, nicht auf die Vorlage einzutreten. Laurence Fehlmann Rielle (sp, GE) nahm
die Argumentationen der Befürworter aus dem Ständerat wieder auf, wonach ihre
Einreichung im Rahmen des Stabilisierungsprogramms noch kein Grund sei, auf eine
Diskussion über die Auslagerung der Stiftungsaufsicht zu verzichten. Zudem hätten sich
in der Vernehmlassung der schweizerische Dachverband der gemeinnützigen Stiftungen
und Vereine (pro Fonds) sowie der Verband der Schweizer Förderstiftungen (Swiss
Foundations) für eine Änderung und somit für mehr Autonomie für die Stiftungen
ausgesprochen. Auch die EFK befürworte gemäss Fehlmann Rielle eine Auslagerung,
weil die einzelnen Fälle immer komplexer würden und sich der Einstellungsstopp in der
Bundesverwaltung dadurch negativ auf die Kontrolle der Stiftungen auswirken könnte.
Somit sei eine inhaltliche Diskussion dringend nötig, zumal sie im Ständerat nicht
stattgefunden habe. Trotz ähnlicher Argumentation durch Bundesrat Berset verzichtete
auch die grosse Kammer mit 135 zu 46 Stimmen (4 Enthaltungen) auf Eintreten und
versenkte damit die Vorlage. 14

Finanzausgleich

Im Rahmen der Vernehmlassung liefen verschiedene Sozialorganisationen gegen den
NFA Sturm. Pro Infirmis, Pro Senectute, Spitex und Behindertenorganisationen
befürchteten einen Rückgang der Subventionen dort, wo neu die Kantone anstelle des
Bundes zuständig sind. Beim Ablauf der Vernehmlassungsfrist Ende November
forderten zahlreiche Organisationen eine Fristverlängerung. Die kantonalen
Finanzdirektoren hatten mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung ihre Zustimmung
zum Bericht des Bundesrates beschlossen. Der Kanton Zug meldete in bezug auf den
Ressourcenausgleich und insbesondere im soziodemographischen Belastungsausgleich
Opposition an und Neuenburg wollte das Projekt in der vorliegenden Form überhaupt
nicht akzeptieren. Die Sozialdemokraten lehnten alle Massnahmen, insbesondere bei
der Neuschaffung kantonaler Kompetenzen, ab, die zu einem Leistungsabbau führen
könnten. Umweltverbände warnten vor der geplanten Kantonalisierung von Aufgaben im
Umweltbereich. 15

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 18.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsrecht

Im Sommer 2014 beschloss der Bundesrat nach vorgängiger Vernehmlassung die
Senkung des Mindestalters für gefährliche Arbeiten in der Grundbildung von 16 auf 15
Jahre. Die Änderung der Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (ArGV 5) wurde nötig, weil mit
der Umsetzung des HarmoS-Konkordats Jugendliche die berufliche Grundbildung
vermehrt bereits mit 15 Jahren begannen. Die revidierte Verordnung, welche am 1.
August 2014 in Kraft trat, sah gleichzeitig vor, dass die Organisationen der Arbeitswelt
(OdA) bei Berufen mit gefährlichen Arbeiten in ihren Bildungsplänen begleitende
Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes treffen. Die Senkung
des Mindestalter stiess in der Vernehmlassung weitum auf Zuspruch. Einzig die Kanton
Basel-Landschaft und Schaffhausen sowie zwei Fachorganisationen für Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz (ASIST und grmhst) sprachen sich gegen die Herabsetzung
aus. Überbrückungslösungen (schulisches Anschlussjahr, Vorpraktika oder
Fremdsprachenaufenthalt) seien einem Lehrbeginn mit 15 Jahren vorzuziehen. 16

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 30.06.2014
DAVID ZUMBACH
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Eine periodisch durchgeführte Meinungsumfrage ergab, dass immer mehr
Schweizerinnen und Schweizer der Ansicht sind, ein unheilbar kranker Mensch solle den
Zeitpunkt seines Todes wählen können. Zwischen 1974 und 1991 nahm der Anteil der
Befürworter einer freiwilligen Euthanasie von 63 Prozent auf 70 Prozent zu, wobei sich
die Männer leicht positiver dazu äusserten; die vehementen Gegner sanken von 22
Prozent auf 10 Prozent. Allerdings unterschied die Umfrage nicht zwischen aktiver und
passiver Sterbehilfe. Mit einer breitangelegten Pressekampagne kündigte die
Vereinigung «Exit» an, im bernischen Aeschi werde im Herbst das erste Sterbehospiz
der Schweiz eröffnet. Wegen der erbitterten Opposition der Anwohner musste sich
«Exit» dann allerdings auf die Suche nach einem anderen Standort machen, den sie in
Burgdorf (BE) fand. 17

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Anfang August 1993 nahm die Stiftung Exit in Burgdorf ihr erstes Sterbehospiz offiziell
in Betrieb. In dem Haus, welches zehn Patienten beherbergen kann, sollen – unter
strenger Wahrung des Verbotes aktiver Sterbehilfe – die Achtung der Selbstbestimmung
des Todkranken und das Recht auf einen menschenwürdigen Tod gelebt werden. Der
Betrieb untersteht der Aufsicht der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.08.1993
MARIANNE BENTELI

Kurz nach Inkrafttreten des neuen KVG wurde bekannt, dass die Leistungsverordnung
zum KVG Ultraschalluntersuchungen bei Schwangeren nur mehr in Risikofällen
vorsieht. Dies löste sowohl bei Patientinnen- und Frauenorganisationen wie auch bei
den Fachärzten einen Sturm der Entrüstung aus und veranlasste das zuständige EDI,
noch einmal über die Bücher zu gehen. Die Leistungsverordnung wurde per 15. Mai 1996
– und auf fünf Jahre befristet – dahingehend abgeändert, dass zwei
Ultraschalluntersuchungen pro Schwangerschaft wieder zur Pflichtleistung der Kassen
werden. 19

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.02.1996
MARIANNE BENTELI

Ärzte und Pflegepersonal

Der Ständerat überwies ein Postulat Seiler (svp, SH), welches den Bundesrat ersucht,
gerade auch im Hinblick auf den freien Personenverkehr in Europa die Überführung der
heute beim Schweizerischen Roten Kreuz angesiedelten Berufsausbildung im
Pflegebereich in die Kompetenz des Bundes zu prüfen. 20

POSTULAT
DATUM: 04.03.1997
MARIANNE BENTELI

Zu dem am 20. Mai 2019 in Vernehmlassung gegebenen Vorentwurf der SGK-NR zum
indirekten Gegenvorschlag der Pflegeinitiative gingen bis zum 14. August 2019
insgesamt 152 Stellungnahmen ein. Während die Vorlage von weiten Kreisen
grundsätzlich befürwortet wurde, nahmen drei Kantone (SZ, ZG und ZH), die SVP,
Economiesuisse, Santésuisse und die Helsana eine ablehnende Haltung ein, die sie
unter anderem mit dem Föderalismus oder im Falle von Santésuisse mit einem
fehlenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf begründeten. 
Bezüglich der einzelnen Massnahmen, die von der Kommission vorgeschlagen worden
waren, zeigte sich, dass insbesondere die Beiträge der Kantone zu den
Ausbildungsleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im
Allgemeinen sehr gut aufgenommen wurden – dies unter anderem von der GDK, 18
Kantonen, von allen Parteien (ausser der SVP), dem SGV, dem Centre Patronal, aber
auch von den Gewerkschaftsdachverbänden, den Leistungserbringenden,
Berufsverbänden und Bildungseinrichtungen sowie von Curafutura und drei der
Santésuisse angehörigen Versicherern. 
Nicht unterstützt wurden von der GDK und 14 Kantonen indes Beiträge für
Auszubildende in der Krankenpflege an einer HF oder FH. Dabei stellte für sie vor allem
die Verpflichtung der Kantone ein Problem dar; einer Kann-Formulierung würden sie
jedoch zustimmen. Mit Ausnahme der FDP.Liberalen und der SVP befürworteten neben
allen Parteien auch die Gewerkschaften, alle Leistungserbringende, Berufsverbände
und Bildungsinstitutionen die Ausbildungsbeiträge. Gespalten zeigten sich die
Versicherer. 
Ebenfalls umstritten war die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Gesetzes auf acht
Jahre. Während die GDK, 17 Kantone wie auch vier Parteien, die Gewerkschaften, der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.08.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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SGV und eine Mehrheit der Leistungserbringenden sich dagegen aussprachen, weil sie
eine zeitliche Limitierung nicht für wirksam hielten, resp. der Ansicht waren, dass das
Problem des Fachkräftemangels innerhalb dieses Zeitrahmens nicht gelöst werden
könne, unterstützten diejenigen Versicherer, die dem Gegenvorschlag positiv
gegenüberstanden, eine solche Begrenzung. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sprach sich für
eine gesetzliche Verankerung von bestimmten Leistungen, welche die
Pflegefachpersonen selbstständig durchführen dürfen, aus. Es wurden allerdings einige
Änderungsvorschläge angebracht. So war es der GDK und 17 Kantonen wichtig, dass
Pflegefachkräfte nicht nur in der Lage seien, die pflegerische Grundversorgung in
eigener Verantwortung durchzuführen, sondern diese für limitierte Zeiträume selbst
auch delegieren zu können. Curafutura, Swica und Visana befürworteten die
Einräumung der neuen Kompetenzen, forderten aber eine Vereinbarung der
Modalitäten zwischen den Versicherern und den Pflegeverbänden. Die FDP.Die
Liberalen, die GLP und der SGV wollten, dass ein Zulassungsvertrag mit einem oder
mehreren Versicherern abgeschlossen werden müsse. Gutgeheissen wurde die
Kompetenzerweiterung im Bereich der Grundpflege von der FMH, für den Bereich der
psychiatrischen Grundpflege hingegen sprach sie sich dagegen aus. 
Für die beiden Dachverbände der Versicherer, Curafutura und Santésuisse, hatten
Leistungsaufträge, die verbindliche Regelungen über die zu erbringenden
Ausbildungsleistungen enthalten, im KVG keinen Platz. Bei den Kantonen war die
Mehrzahl der Auffassung, dass sie selbst über diese Regelung verfügen können sollten.
Leistungserbringende und Berufsverbände wünschten sich eine Verknüpfung solcher
Leistungsaufträge mit den von den Kantonen erteilten Betriebsbewilligungen.
Was die Einführung der Vertragsfreiheit von Pflegefachleuten betrifft, so stiess diese
bei den meisten Kantonen, den Gewerkschaften, Leistungserbringenden,
Berufsverbänden wie auch bei Curafutura und der Visana nicht auf offene Ohren. Wenn
es hingegen nach Santésuisse ginge, müssten, falls die Kompetenzen der
Pflegefachfrauen und -männern erweitert würden, der Vertragszwang gelockert oder
eine Einzelvereinbarung zwischen den Versicherern und den Pflegevertretern getroffen
werden. 
Die Pflicht, einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen, fand abgesehen von den
Gewerkschaften, linksgrünen Parteien und Bildungsinstitutionen keine Unterstützung. 21

Medizinische Forschung

In der Abstimmung vom 17. Mai 1992 nahmen Volk und Stände den von Bundesrat und
Parlament als direkten Gegenvorschlag zur inzwischen zurückgezogenen
«Beobachter-Initiative» ausgearbeiteten neuen Artikel 24 der Bundesverfassung
deutlich an. Fast zwei Drittel der Urnengängerinnen und Urnengänger und alle Kantone
mit Ausnahme des Wallis stimmten damit der Einführung von verbindlichen Leitplanken
im Bereich der Gentechnologie zu. Bisher hatte es auf Bundesebene nur Richtlinien
und einige Bundesgerichtsurteile gegeben. Der neue Verfassungsartikel sieht im
einzelnen vor, dass die In-vitro-Fertilisation (IvF) nur erlaubt sein soll, wenn alle
anderen Methoden zur Behebung ungewollter Kinderlosigkeit versagt haben. Eingriffe in
die menschliche Keimbahn sind verboten, ebenso die Forschung an und der Handel mit
Embryonen. Das Erbgut einer Person darf nur mit deren Zustimmung oder aufgrund
gesetzlicher Anordnung untersucht oder registriert werden. Eine mit Spendersamen
gezeugte Person soll Zugang zu den Daten ihrer Abstammung erhalten. Bei Tieren und
Pflanzen schliesslich ist die Würde der Kreatur sowie die Sicherheit von Mensch, Tier
und Umwelt zu wahren.

Verfassungsartikel zur Fortpflanzungs- und Gentechnologie (Art. 24 BV)
Abstimmung vom 17. Mai 1992

Beteiligung: 39.2%
Ja: 1'271'052 (73.8%) / 19 6/2 Stände
Nein: 450'635 (26.2%) / 1 Stand

Parolen:
— Ja: FDP, SP (2*), CVP (3*), SVP (1*), GP, LdU, EVP, PdA; SGB, CNG, Vorort, SGV, SBV,
VKMB, SBN, SGCI, FMH, Kath. Frauenbund
— Nein: LP (4*), AP, SD, EDU; SAG, Basler Appell gegen Gentechnologie,
Behindertenorganisationen, diverse feministische Gruppen
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 22

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.05.1992
MARIANNE BENTELI
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Suchtmittel

Der Bundesrat gab die Frage, ob der Drogenkonsum straffrei werden solle, in eine
breite Vernehmlassung. Die FDP sprach sich grundsätzlich für eine Strafbefreiung des
Konsums aus, wollte diesen aber auf den privaten Bereich beschränken. Die SP forderte
eine möglichst rasche Entkriminalisierung nicht nur beim Konsum, sondern auch beim
Erwerb und Besitz kleiner Drogenmengen für den Eigenverbrauch. Beide Parteien
stimmten der Kommission Schild bezüglich der ärztlichen Verschreibung von
Betäubungsmitteln zu. Ihr Nein zur Strafbefreiung bekräftigte die SVP. In der Frage der
Drogenabgabe wollte sich die SVP nicht definitiv festlegen, sondern vorerst den
Abschluss der Versuche abwarten. Die CVP, die 1994 noch zusammen mit FDP und SP
das Programm "für eine kohärente Drogenpolitik" unterstützt hatte, welches die
Entkriminalisierung des Konsums vorsah, sprach sich nun ebenfalls für den Beibehalt
der Strafverfolgung aus, wobei ihrer Meinung nach die Richter aber vom Grundsatz der
Opportunität sollen Gebrauch machen können. Der Weiterführung der Heroinabgabe
stimmte sie zu. Die Kantone zeigten sich gespalten. Graubünden und Baselland
befürworteten die Entkriminalisierung grundsätzlich, der Tessin zeigte sich nicht
abgeneigt. Als falschen Weg stuften hingegen Thurgau, St. Gallen und Wallis die
Strafbefreiung ein, wobei St. Gallen aber, wie Schaffhausen und Zürich eine
Strafbefreiung für den Konsum von Cannabis unterstützte. Von den Organisationen
verlangte der Verband Sucht- und Drogenfachleute (VSD) nicht nur eine Strafbefreiung
für Konsum, sondern ein Staatsmonopol für die Abgabe verschiedener Suchtmittel. Für
eine Strafbefreiung sprachen sich auch die Eidg. Kommission für Jugendfragen (EKJ),
die Dachorganisation der Jugendverbände (SAJV), der Dachverband schweizerischer
Lehrerinnen und Lehrer (LCH) sowie die Stiftung Pro Juventute aus. Der Bundesrat
fühlte sich durch die Ergebnisse der Vernehmlassung in seiner Vier-Säulen-Politik
bestätigt, kündigte aber an, dass er mit weiteren Beschlüssen zuwarten wolle, bis das
Ergebnis der Volksabstimmung über die verbotsorientierte Initiative "Jugend ohne
Drogen" vorliegt. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.08.1996
MARIANNE BENTELI

Sozialhilfe

In Basel gründete die Caritas den ersten «Carisatt-Laden», in welchem Bedürftige
verbilligte oder gratis abgegebene Waren beziehen können. Bewährt sich das
Pilotprojekt, so soll eine Ladenkette in der ganzen Schweiz aufgezogen werden. 24

ANDERES
DATUM: 07.06.1992
MARIANNE BENTELI

Im Herbst 1995 eröffnete in Bern das Therapiezentrum des Schweizerischen Roten
Kreuzes für internationale Folteropfer seine Tore. Obgleich der Bedarf ausgewiesen ist
und die Notwendigkeit sowohl vom Bund wie von Fachkreisen anerkannt wird, kämpft
das Zentrum von Beginn an finanziell ums Überleben. Primär von privaten Spenden
getragen, erhielt die Institution vom Bund eine Starthilfe von CHF 300'000 und darf
auch 1996 mit einem Zustupf von CHF 150'000 rechnen. Gegenwärtig beruft sich der
Bund für seine nicht eben grosszügige Hilfe noch auch fehlende rechtliche Grundlagen,
will diese aber im Rahmen des revidierten Asylgesetzes schaffen. Dies ist umso
dringender, als sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Konvention gegen
Folter verpflichtet hat, den Folteropfern eine Rehabilitation anzubieten. Von den
Kantonen beteiligten sich lediglich Bern als Standortkanton sowie die Kantone
Appenzell Ausserrhoden, Neuenburg und Schwyz mit Beträgen zwischen CHF 10'000
und CHF 100'000 an den Kosten des Zentrums. 25

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 05.10.1995
MARIANNE BENTELI

Aus Anlass des UNO-Jahres lud Bundesrätin Dreifuss anfangs Oktober rund ein Dutzend
Kantons- und Städtevertreter zu einem Treffen mit einer Delegation der Bewegung
ATD Vierte Welt ein, welche sich bereits seit vielen Jahren mit dem Problem der Armut
in den hochindustrialisierten Ländern befasst. Sie betonte, eine Plattform des Dialogs
sei umso notwendiger, als gewisse Kreise ein Klima der Angst um die Zukunft des
Sozialsystems schürten. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.10.1996
MARIANNE BENTELI
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Caritas Schweiz legte eine Studie vor, welche sich mit der wachsenden Zahl der
“Working Poor” beschäftigt, jener Haushalte, in denen eine oder mehrere Personen
zusammen mindestens zu 90% erwerbstätig sind, und die dennoch als “arm” zu gelten
haben. Die Zahl der betroffenen Personen wurde schweizweit auf 250'000 bis 400'000
Personen geschätzt. Besonders gefährdet sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
im Dienstleistungssektor (Gastgewerbe und Verkauf), da dort häufig tiefe Löhne bezahlt
werden und der Anteil der Teilzeiterwerbstätigen besonders hoch ist. Caritas stellte
deshalb die Frage, ob nicht eine staatliche Lohnpolitik nötig wäre, zumindest für
Branchen ohne sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen; die Forderung nach einem
gesetzlich festgelegten Minimallohn sei in der Schweiz ein Tabu, doch wäre es an der
Zeit, dieses zu brechen. Zudem verlangte das Hilfswerk eine gezielte, auf das niedrige
Bildungsniveau der Working Poor ausgerichtete Berufsbildung, da die üblichen
Angebote der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe nicht genügten. Die Caritas
meinte auch, es sei falsch, wenn die kommunale Sozialfürsorge beansprucht werde, um
die Existenzprobleme der Working Poor zu lösen. Sozialhilfe sei ein Instrument zur
Überbrückung aktueller Notlagen, nicht aber zur dauerhaften Finanzierung
arbeitsmarktpolitischer Fehlentwicklungen. Das neu erkannte Armutsrisiko der
ungenügend entlöhnten Erwerbstätigkeit müsse auf nationaler Ebene abgedeckt
werden. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.11.1998
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Die Pro Familia Schweiz, der Dachverband der schweizerischen Familienorganisationen,
stellte das heutige Konzept der Sozialversicherungen radikal in Frage und postulierte
ein Modell, das sich nicht nur auf die Erwerbsarbeit abstützt, sondern auch die
unbezahlte Arbeit in Familie und Öffentlichkeit einbezieht. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.05.1999
MARIANNE BENTELI

Im Oktober 2016 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) über
den Fall einer Schweizer Bezügerin einer Unfallrente zu entscheiden, die von
Privatdetektiven observiert worden war. Beauftragt worden waren die Privatdetektive
von der Unfallversicherung, die den Verdacht hegte, dass die Rentnerin ihre
Arbeitsunfähigkeit nur vortäusche. Aufgrund eines in der Folge unter Miteinbezug der
Resultate der Observierung erstellten Gutachtens waren die Versicherungsleistungen
der Rentnerin gekürzt worden – ein Vorgehen, das 2010 auch vom Bundesgericht
gestützt worden war. Der Gerichtshof in Strassburg urteilte jedoch, dass dieses
Vorgehen das Recht auf Achtung von Privat- und Familienleben verletzt habe. Ferner sei
die Gesetzesgrundlage in der Schweiz – in Betracht gezogen wurden das ATSG und das
UVG – bezüglich der Observierung von Versicherten nicht ausreichend. Die
Rahmenbedingungen seien nicht klar geregelt, so sei zum Beispiel fraglich, wann und
wie lange Observationen durchgeführt werden dürfen und was mit den erhobenen
Daten geschehe. 
Dieser Entscheid des EGMR dürfte gemäss Experten Auswirkungen auf die
Überwachung von Leistungsbeziehenden durch die UV im Allgemeinen, aber auch
durch die IV haben, da vermutlich auch die Bestimmungen im IVG nicht ausreichten.
Die Suva gab in der Folge bekannt, bis auf Weiteres auf den Einsatz von Detektiven zu
verzichten. Der Behindertenverband Agile.ch kritisierte, IV-Bezügerinnen und -Bezüger
würden unter Generalverdacht gestellt. In Bundesbern wurden noch im November 2016
zwei parlamentarische Initiativen (Pa.Iv. SGK-SR, Pa.Iv. SVP-Fraktion) eingereicht, mit
denen die gemäss EGMR für Observationen nötige Gesetzesgrundlage geschaffen
werden soll. 29

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 19.10.2016
ANJA HEIDELBERGER

Am 17. September 2018 lancierte das Referendumskomitee seine Kampagne gegen das
Gesetz über die Grundlage der Überwachung von Versicherten vor dem Hauptsitz der
CSS-Krankenversicherung in Bern. Ziel dieser Aktion sei gemäss Komitee, den Fokus der
Diskussion auch auf die Krankenkassen zu lenken. Da alle Bürger krankenversichert
seien, könnten sie alle zukünftig einmal ins Visier der Sozialdetektive geraten,
argumentierte Dimitri Rougy vom Referendumskomitee. Dass das neue Gesetz –
entgegen deren Erklärungen – für die Krankenkassen wichtig sei, zeige das starke
Lobbying, das sie diesbezüglich in Bern betrieben hätten. Dieser Darstellung
widersprach die CSS: Observationen spielten für sie jetzt und auch zukünftig bei der
Missbrauchsbekämpfung keine Rolle, erklärte CSS-Sprecherin Christina Wettstein. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Noch während der Abstimmungskampagnen präsentierte der Bundesrat seine
Verordnung zur Anforderung an die mit der Überwachung betrauten Personen. Diese
müssten über eine Bewilligung des BSV verfügen, in den letzten 10 Jahren nicht für ein
mit der Überwachung zusammenhängendes Delikt verurteilt worden sein, über eine
Polizeiausbildung oder gleichwertige Ausbildung, dazu zählt auch eine Ausbildung an
einer Detektivschule, sowie über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Personenüberwachung haben. Zudem
soll das BSV ein Verzeichnis über die entsprechenden Personen führen. Dies sei zwar
besser als gar keine Regelung, erklärte Silvia Schenker (sp, BS) als Mitglied des
Referendumskomitees, löse aber das Grundproblem der Überwachung nicht. 
In der Folge versuchten die Referendumsführenden klar zu machen, dass es ihnen nicht
in erster Linie darum gehe, Observationen zu verhindern. Diese dürften aber nicht
willkürlich erfolgen, sondern müssten auf einer sorgfältig ausgearbeiteten gesetzlichen
Grundlage beruhen. Eine solche stelle das neue Gesetz aber nicht dar, da zu viele
Punkte unklar seien. Zudem gingen die Möglichkeiten, welche die Versicherungen
erhielten, viel zu weit. Man würde damit «mit Kanonen auf Spatzen […] schiessen»,
betonte Anne Seydoux (cvp, JU). Erstere Kritik unterstützte auch ein bürgerliches
Komitee, vor allem bestehend aus Jungen Grünliberalen sowie teilweise aus
Jungfreisinnigen. Unterstützt wurden sie von einigen Kantonalsektionen, etwa der GLP
Neuenburg oder der CVP Jura, CVP Neuenburg und CVP Genf. Offiziell bekämpft wurde
die Vorlage schliesslich von SP, Grünen und Grünliberalen, Letztere entschieden sich
aber mit 67 zu 61 Stimmen nur knapp und gegen den Willen des Parteivorstands gegen
das Gesetz. Unterstützung in den Medien erhielten die Komitees während des
Abstimmungskampfes auch von einem Teil des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB): Die Hälfte der Verbandsmitglieder, die an einer entsprechenden
Befragung teilgenommen hätten, lehne das neue Gesetz ebenfalls ab, weil
Privatdetektive verglichen mit den Strafverfolgungsbehörden zu viele Kompetenzen
erhielten, berichteten die Medien.
Auf der anderen Seite betonten die Befürworterinnen und Befürworter des neuen
Gesetzes, zu dem unter anderem die SVP, FDP, CVP, BDP und EDU sowie zum Beispiel
der Gewerbeverband, der Arbeitgeberverband und der Versicherungsverband zählten,
dessen Wichtigkeit für die Sozialversicherungen. Einerseits sei eine konsequente
Verfolgung von Missbrauch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Sozialversicherungen zentral, andererseits könnten so Kosten gespart werden, wodurch
mehr Geld für die tatsächlich Berechtigten übrigbliebe. Um letzteren Punkt zu
verdeutlichen, führten die Befürwortenden des Gesetzes an, wie viele unrechtmässig
bezogenen Leistungen durch die Observationen gespart werden können. Alleine
zwischen 2009 und 2016 habe die IV gemäss Zahlen des BSV wegen festgestellten
Missbräuchen in etwa 2000 Fällen pro Jahr insgesamt Renten in der Höhe von CHF 1.2
Mrd. eingespart. Jährlich seien 220 Fälle mithilfe von Observationen durchgeführt
worden, wobei sich der Verdacht in der Hälfte der Fälle bestätigt habe. Der momentane
Überwachungsstopp erschwere den entsprechenden Stellen hingegen die Überführung
von Betrügerinnen und Betrügern. So erklärte die IV-Stelle Bern, dass sie im ersten
Halbjahr 2018 nur halb so viele Fälle unrechtmässig bezogener Leistungen festgestellt
habe wie im ersten Halbjahr 2017. Keine entsprechende Einschätzung abgeben wollte
jedoch zum Beispiel die IV-Stelle des Kantons Aargau, die SVA Aargau, da aufgrund der
langen Dauer der Überwachungen zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch
Observationen eingesetzt worden seien. Auch Silvia Schenker kritisierte entsprechende
Aussagen als reine Spekulation, da nicht nachgewiesen werden könne, ob die
Unterschiede tatsächlich auf die fehlenden Observationen zurückzuführen seien.  

Ungewohnt grosse Aufmerksamkeit erhielt im Rahmen des Abstimmungskampfes das
Abstimmungsbüchlein. Das Referendumskomitee kritisierte in den Medien die
Informationspolitik des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein deutlich. Letzteres sei
fehlerhaft, so dass die freie Meinungsbildung nicht mehr gewährleistet sei. Beanstandet
wurde insbesondere, dass das neue Gesetz durch Aussagen, wonach dieses keine
Möglichkeiten schaffe, in Wohn- und Schlafzimmern zu filmen, und wonach
Richtmikrofone und Wanzen nicht erlaubt seien, verharmlost werde. Dem widersprach
die Bundeskanzlei und erklärte, man habe die Grundsätze der Sachlichkeit, Transparenz
und Verhältnismässigkeit eingehalten. In der Folge versuchte das Komitee, den Versand
des Abstimmungsbüchlein durch eine Abstimmungsbeschwerde beim Kanton Zürich
und anschliessend beim Bundesgericht zu verhindern. Das Bundesgericht wies
hingegen den Antrag auf Versandstopp ab. Ein solcher sei nicht gerechtfertigt, weil
auch zwei weitere Vorlagen Ende November 2018 zur Abstimmung kämen. Inhaltlich
entschied es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Etwa drei Wochen vor dem Urnengang wurde schliesslich publik, dass die Zahlen des
BSV zur Anzahl Observationen bei der IV nicht korrekt waren. So wäre etwa der Kanton
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Freiburg mit knapp 4 Prozent der Schweizer Bevölkerung für 30 Prozent aller
Observationen verantwortlich gewesen; statt 70 Observationen, wie sie das BSV
aufführte, hätten in demselben Zeitraum in Freiburg jedoch nur 8 Observationen
stattgefunden, erklärte dann auch der Direktor der kantonalen
Sozialversicherungsanstalt. Auch in Bern und in Basel-Landschaft waren die Zahlen
falsch. Diese Fehler hatten Auswirkungen auf die Höhe der Einsparungen durch die
Observationen, die von der Anzahl Observationen abhängt. In der Folge musste die
Bundeskanzlei die im Abstimmungsbüchlein gedruckten Zahlen korrigieren: Jährlich
komme es bei der IV von 2'400 Fällen, in denen Verdacht auf Sozialversicherungsbetrug
bestehe, in 150 Fällen zu Observationen, nicht in 220 Fällen wie ursprünglich erklärt. Da
das Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt und verschickt war,
korrigierte der Bund die Zahlen nur in der elektronischen Fassung. Dies könne
womöglich rechtliche Folgen – bis hin zur Ungültigerklärung der Abstimmung – haben,
spekulierten die Medien.
Kurze Zeit später wurde ein weiterer Fehler im Abstimmungsbüchlein publik. So
berichtigte die GPK-NR eine Angabe in einer Tabelle, wonach der Nachrichtendienst
zum Beispiel Telefonüberwachungen zur Bekämpfung von «Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus» einsetzen könne. Dies stimme nur für Terrorismus, gegen
gewalttätigen Extremismus, zum Beispiel gegen Links- oder Rechtsradikale, könne der
Nachrichtendienst keine Telefonüberwachung einsetzen. Relevant war dieser Aspekt
vor allem, weil die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten, die
Sozialversicherungen erhielten weitergehende Kompetenzen als Polizei oder
Nachrichtendienst – was die Befürworterinnen und Befürworter bestritten. 
Nicht nur das Abstimmungsbüchlein, auch die Zahlen bezüglich der Observationen, die
der Schweizerische Versicherungsverband (SSV) publizierte, erwiesen sich kurz darauf
als unvollständig. Der Verband sprach von 100 Fällen von Observationen pro Jahr und
erklärte, das «Mittel der Observation [werde] zurückhaltend, aber effizient eingesetzt».
Dabei führte er jedoch nur die Observationen zum obligatorischen Bereich der
Unfallversicherung, nicht aber diejenigen von anderen Versicherungen (z.B.
Zusatzversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, Haftpflichtversicherungen) auf,
bei denen Überwachungen deutlich häufiger eingesetzt werden, die jedoch das neue
Gesetz nicht betraf. 

Die Medien publizierten während des Abstimmungskampfes mehrmals Geschichten,
welche unrechtmässige Bezüge von Sozialversicherungsgeldern thematisierten. So
veröffentlichte etwa das Bundesgericht Mitte Oktober 2018 ein Urteil zu einer Person,
die wegen Sozialversicherungsbetrugs ihren Rentenanspruch verlor (9C_221/2018).
Auch ein Bericht in der «Rundschau» sowie Überwachungsvideos von Betrügern, die
der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, Andreas Dummermuth,
veröffentlichte, wurden von den Medien aufgenommenen. Andererseits kamen auch
Personen zu Wort, welche zu Unrecht observiert worden waren, und im Zusammenhang
damit wurden auch die Folgen von solchen Überwachungen beleuchtet. So könnten
diese bei den Überwachten seelische Spuren bis hin zu psychischen Beschwerden und
dem Gefühl des Überwachtwerdens hinterlassen und bestehende psychische
Erkrankungen noch verstärken, erklärte die Psychiaterin Maria Cerletti gegenüber dem
Blick. Dabei wirke nicht nur die Überwachung selbst schädlich, sondern bereits das
Wissen, dass man überwacht werden könnte. 

Deutliche Vorzeichen für den Abstimmungssonntag lieferten die Vorumfragen. Die
verschiedenen Wellen der Tamedia-Umfrage zeigten konstant einen Ja-Stimmenanteil
von ungefähr zwei Dritteln der Stimmen (1. Welle: 67% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 2.
Welle: 68% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 3. Welle: 67% Jastimmen, 32%
Neinstimmen), die zwei Wellen der SRG-Umfrage durch gfs.bern machten Ja-
Mehrheiten von 57 respektive 59 Prozent aus. Ob der relativ klaren Ausgangslage
begannen sich die Medien gegen Ende des Abstimmungskampfes für die Frage zu
interessieren, was bei einer Bestätigung des Gesetzes durch das Volk geschehe. So
bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der EGMR in Strassburg auch das neue Gesetz
beanstande, weil dieses verschiedene Anforderungen des Urteils von 2016 nicht erfülle.
Zum Beispiel seien die Regelungen bezüglich der anordnenden, durchführenden und
überwachenden Einheiten sowie die Art und Weise der Überwachung zu unpräzise
formuliert, erklärte etwa Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Universität
Basel, ebenfalls gegenüber dem Blick. 

Am 25. November 2018 fiel das Abstimmungsergebnis ähnlich deutlich aus, wie die
Umfragen zuvor angekündigt hatten. Mit 64.7 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von
48.4 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Gesetz zur
Überwachung der Versicherten aus. Am höchsten lag die Zustimmung in den Kantonen
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Appenzell-Innerrhoden (81.2%), Nidwalden (78.0%), Obwalden (76.4%) und Schwyz
(76.4%), abgelehnt wurde es in den Kantonen Jura (48.6%) und Genf (41.4%). Neben
deutlichen sprachregionalen Unterschieden – in der Deutschschweiz lag die
Zustimmung gemäss einer Auswertung des BFS durchschnittlich um fast 18
Prozentpunkte höher als in der Romandie, aber um etwa 2 Prozentpunkte tiefer als in
der italienischsprachigen Schweiz – zeigten sich auch grosse Differenzen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen: Hier betrugen die Differenzen 15.7 Prozentpunkte
in der Deutschschweiz und 11.3 Prozentpunkte in der Romandie. Lediglich in der
italienischsprachigen Schweiz stimmten die Stadt- und die Landbevölkerung ähnlich
(2.4 Prozentpunkte Unterschied). Unterschiede zeigten sich gemäss der
Nachabstimmungsbefragung Voto auch zwischen den Altersgruppen: Personen
zwischen 18 und 29 Jahren stimmten der Vorlage nur zu 42 Prozent zu, alle übrigen
Altersgruppen wiesen Zustimmungsraten zwischen 60 und 76 Prozent auf. Ähnlich wie
zuvor die Tamedia-Nachbefragung zeigte auch Voto auf, dass die Sympathisantinnen
und Sympathisanten der Grünen (Voto: 24%, Tamedia: 22%) dem neuen Gesetz deutlich
kritischer gegenüberstanden als diejenigen der SP (Voto: 42%, Tamedia: 38%). Die
Befürworterinnen und Befürworter zielten gemäss Voto in erster Linie auf eine effektive
Missbrauchsbekämpfung bei den Sozialversicherungen ab, die Gegnerinnen und Gegner
bezogen sich in ihrer Argumentation insbesondere auf die Probleme der Vorlage
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit. 

Das Ergebnis zeige, dass ohne schlagkräftige Organisation im Rücken zwar eine
Abstimmung erzwungen, nicht aber gewonnen werden könne, urteilten die Medien. Mit
«Die Grenzen der Bürgerbewegung» fasste das St. Galler Tagblatt die Vorlage
zusammen. Auch die Initianten betonten, dass ihnen im Hinblick auf die
«millionenschwere Kampagne der Versicherungsbranche» das notwendige Geld für
einen Vollerfolg gefehlt habe. Einen Teil ihres Ziels hätten sie jedoch dadurch erreicht,
dass durch verschiedene im Abstimmungskampf gemachte Äusserungen der
Befürworterinnen und Befürworter persönlichkeitsrechtliche Aspekte hätten geklärt
werden können, zum Beispiel die Frage von Filmaufnahmen aus Schlafzimmern. Daran
müsse sich die Justiz orientieren, auch wenn diese nicht direkt in die
Gesetzesauslegung einfliessen würden, betonte zum Beispiel Daniel Gerny in der NZZ. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 1'667'849' (64.7%), Stände: 21
Nein: 909'172 (35.3%), Stände: 2

Parolen: 
– Ja: BDP, CVP, EDU, FDP, SVP, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband,
Versicherungsverband 
– Nein: GPS, GLP, PdA, SD, SP, Dachverband der Behindertenorganisationen,
Gewerkschaftsbund, Pro Infirmis, Travailsuisse
– Stimmfreigabe: EVP
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 30

Im Oktober 2019 publizierte der Bundesrat die Botschaft für ein neues Bundesgesetz
für Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere Arbeitslose. Solche
Überbrückungsleistungen sollen Personen erhalten, die nach vollendetem 60. Altersjahr
aus der ALV ausgesteuert werden, mindestens während 20 Jahren mit einem
Mindesteinkommen von CHF 21'330 in der AHV versichert sind – davon mindestens 10
der letzten 15 Jahre vor der Aussteuerung –, die ein Vermögen unter CHF 100'000
(respektive 200'000 bei Ehepaaren) besitzen und keine IV- oder AHV-Rente beziehen.
Somit sollen vor allem Personen unterstützt werden, die «in erheblichem Umfang
erwerbstätig waren», aber kein grosses Vermögen besitzen. Mit der bisherigen Regelung
müssten diese Personen ihre Vermögen sowie häufig ihre Altersguthaben aus zweiter
und dritter Säule aufbrauchen, bevor sie sich bei der Sozialhilfe anmelden könnten,
erklärte der Bundesrat. Diese Vorlage sei nun Teil eines neuen Massnahmenpakets für
die Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit älterer Personen. Die ÜL sollen mit zwei
Ausnahmen gleich berechnet werden wie die Ergänzungsleistungen, also als Differenz
zwischen den anerkannten Ausgaben und den anrechenbaren Einnahmen einer Person.

Zuvor hatte der Bundesrat zwischen Juni und September 2019 eine Vernehmlassung
durchgeführt, an der sich 73 Organisationen beteiligt hatten. 52 Teilnehmende
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begrüssten die Einführung von ÜL für Arbeitslose, darunter 19 Kantone (AG, AR, BE, BS,
FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SO, TI, UR, VD, VS, ZH), die SP, die CVP und die EVP.
Auch die FDP sprach sich für die Massnahme aus, jedoch nur für Personen, denen der
Wiedereinstieg in die Arbeitswelt definitiv nicht gelingt. Auch der SGB, TravailSuisse
und KV Schweiz befürworteten die Vorlage, genauso wie unter anderem die
Organisationen Avenir50plus, AVIVO, Agile, EKF und Procap, die sich jedoch eine tiefere
Altersgrenze für ÜL wünschten. Auf Ablehnung stiess die Massnahme bei sechs
Kantonen (AI, BL, NW, SZ, TG, ZG), die vor allem die Gefahr von Fehlanreizen, offene
Durchführungs- und Koordinationsfragen, die Schaffung einer Konkurrenz zum
erleichterten Zugang für ausgesteuerte Personen über 60 Jahren zu Bildungs- und
Beschäftigungsmassnahmen sowie die Unterstützung einer kleinen Bevölkerungsgruppe
mit Steuergeldern kritisierten. Auch die GLP, die BDP und die SVP sowie der SVV, der
SBV, Swissmem, GastroSuisse und Centre Patronal sprachen sich gegen die Regelung
aus. Die GLP sah darin faktisch eine Frühpensionierung, die BDP kritisierte sie als reine
Symptombekämpfung und für die SVP würde die Massnahme das Problem noch
verschärfen. 31

Invalidenversicherung (IV)

Im Hinblick auf die gesamthaft anstehende 4. IV-Revision erarbeitete die Stiftung "Pro
Mente Sana" zwei Modelle zur beruflichen Integration Behinderter, eines mit einem
Bonus-Malus-System und Quoten, das andere mit einem schlankeren Anreizsystem.
Gemäss der "Pro Mente Sana" könnten bei erfolgreicher Eingliederung der Behinderten
bei der IV rund 228 Mio. Fr. pro Jahr gespart werden. Die Stiftung gab zu bedenken,
dass die Finanzen der IV nicht zu sanieren seien, solange Behinderte vom Arbeitsmarkt
vertrieben werden. Die IV müsse ihren Grundsatz "Eingliederung vor Rente" wieder neu
beleben können. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.06.1997
MARIANNE BENTELI

Wegen der Aufhebung der Zusatzrente für Ehepartner und des Karrierezuschlags
ergriffen mehrere kleinere Behindertenorganisationen, allen voran die Behinderten-
Selbsthilfeorganisation „Zentrum für Selbstbestimmtes Leben“, das Referendum gegen
die Revision, die sie als Sozialabbau auf dem Buckel der Schwächsten bezeichneten.
Ihnen schloss sich Agile, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe an. Die grossen
Organisationen, so etwa Pro Infirmis und die Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe (DOK) werteten die Sanierung der Versicherung und die verstärkten
Möglichkeiten zur beruflichen Eingliederung höher und sprachen sich gegen das
Referendum aus. Relativ rasch sprang die Grüne Partei auf den Referendumszug auf.
Die SP und die Gewerkschaften zeigten sich hingegen gespalten. Während sich der SGB
trotz Kritik an der Revision ablehnend verhielt, unterstützten seine Dachorganisationen
in den Kantonen Bern und Freiburg das Referendum. Gegen die SP Frauen und die
Junge SP erklärte die SP-Parteileitung ihren Verzicht: Eine breit geführte Referendums-
und Abstimmungskampagne würde nur die von der SVP lancierte Polemik über die
„Scheininvaliden“ anheizen und der SP im Wahljahr eine sichere
Abstimmungsniederlage bescheren. Die Parteileitung wurde jedoch von der
Delegiertenversammlung überstimmt und musste das Referendum unterstützen. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Le Conseil fédéral a présenté son message relatif au deuxième volet de la sixième
révision de l’AI (Révision 6b) visant à finaliser la troisième et dernière étape du plan
d’assainissement de l’AI. Si la révision 6a adoptée durant l’année sous revue a pour
objectif de contribuer à la réduction de 750 millions de francs par an du déficit attendu
entre 2019 et 2025, la révision 6b vise à assurer un équilibre durable des comptes et le
remboursement de la dette à l’AVS jusqu’en 2025. Les économies attendues entre 2015
et 2025 se montent ainsi à 325 millions de francs annuels. Le message contient sept
volets distincts : 1) L’adaptation du système de rentes à travers la mise en place d’une
rente linéaire supprimant les effets de seuil cherche à encourager la réadaptation. Elle
corrige ainsi une contradiction qui voit le revenu d’un assuré baisser en cas de
réadaptation réussie ou d’augmentation du taux d’occupation. Par ailleurs, une rente
complète est octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 80%, sauf si l’assuré exerce une
activité lucrative, auquel cas il bénéficie d’une rente partielle lui octroyant un revenu
global supérieur à une rente complète. 2) Le développement et le renforcement des
instruments mis en place dans la cinquième révision de l’AI vise à soutenir la
réadaptation et le maintien sur le marché du travail des personnes souffrant d’un
handicap psychique. Ces changements consistent en l’amélioration de la détection
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précoce, la suppression de la limite temporelle d’exécution des mesures et
l’amélioration de l’attractivité des assurés auprès des employeurs. Le Conseil fédéral ne
souhaite toutefois pas imposer aux employeurs l’engagement de personnes en situation
de handicap. Finalement, le droit à la rente est limité aux assurés qui ne sont plus aptes
à une réadaptation. 3) La situation des bénéficiaires de rente avec enfant est modifiée
avec un taux de rente pour enfant qui passe à 30% de la rente invalidité, au lieu de
40%, afin d’adapter ce montant au pourcentage effectif des frais supplémentaires
engendrés. 4) Le nouveau système de frais de voyage supprime la disposition générale
sur le remboursement des frais nécessaires engendrés par le handicap pour en
introduire une spécifique dans chaque mesure de réadaptation. En outre, seuls les frais
supplémentaires dus au handicap sont remboursés en matière de mesures médicales et
une plus grande surveillance ainsi qu’un meilleur pilotage des frais de voyage par les
offices sont prévus dans le cadre des mesures de réinsertion afin de ne rembourser
que les frais additionnels par rapport à une personne ne souffrant d’aucun handicap.
5) La création d’une base légale modifiant les procédures et s’appliquant à toutes les
assurances sociales cible le renforcement de la lutte contre la fraude. 6) Le versement à
l’AVS de la part des liquidités et des placements de fonds de l’AI dépassant 50% des
dépenses annuelles vise à désendetter l’assurance. Lorsque cette part se situe en
dessous de 50%, le remboursement de la dette est suspendu. Le désendettement total
est prévu pour 2025. 7) L’équilibre financier à long terme est garanti à travers
l’élaboration d’un mécanisme d’intervention consistant à rehausser le taux de
cotisation et à suspendre l’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix,
lorsque le niveau des liquidités et des placements de fonds de l’AI tombe au-dessous
de 40% des dépenses annuelles après une période de transition de trois ans. Toutefois,
le montant de la rente vise à couvrir au minimum l’équivalent de 95% de la rente AVS.
Le regroupement des organisations faîtières des personnes handicapées, Agile, a
dénoncé un transfert de charges vers les ménages privés, les prestations
complémentaires et l’aide sociale. 34

Der Nationalrat überwies mit einer grossen Mehrheit ein Postulat Lohr (cvp, TG) zum
Thema der Berufsbildung für junge IV-Beziehende. Im Jahr 2011 hatte das BSV mit
einem Rundschreiben die Praxis bei den IV-Anlehren nach Insos verändert. Seither
dauern die entsprechenden Ausbildungen grundsätzlich nur noch ein Jahr statt zwei
Jahren. Die Gutsprache für ein zweites Jahr wird nur unter der Voraussetzung erteilt,
dass für die Zukunft gute Aussichten auf eine Erwerbstätigkeit bestehen. Der Postulant
führte Zweifel über die Rechtmässigkeit dieses Vorgehens an; der Vorstoss beauftragt
den Bundesrat, eine unabhängige rechtliche Begutachtung zum Sachverhalt
vorzulegen. 35

POSTULAT
DATUM: 04.06.2015
FLAVIA CARONI

Bereits im Juli 2015 hatte der Bundesrat in Beantwortung eines Postulats einen Bericht
vorgelegt, in dem er einen „Optimierungsbedarf" bei der Bemessung von IV-Renten für
Personen, die zuvor in einem Teilzeitpensum arbeiteten, ausmachte. Zum
überwiegenden Teil sind davon Frauen betroffen. Im Februar 2016 fällte der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein Urteil zur IV-Berechnung bei
Teilzeitangestellten und rügte die gängige Praxis als diskriminierend gegenüber Frauen.
Beschwerde eingereicht hatte eine Mutter mit einem Rückenleiden, deren
Invaliditätsgrad nach der Geburt ihrer zwei Kinder gesenkt worden war, was in einem
Verlust der Rente resultierte. Die IV hatte die so genannte gemischte Methode zur
Berechnung angewandt, die für Teilzeit erwerbstätige Personen mit Haushaltspflichten
gilt und die Arbeitsfähigkeit im Beruf und bei der Hausarbeit separat berücksichtigt.
Der so berechnete Invaliditätsgrad wird jedoch nur entsprechend dem Teilzeitpensum
berücksichtigt, womit es zu einer doppelten Gewichtung des Teilpensums kommt und
der resultierende Invaliditätsgrad oft unter den minimalen 40% für eine Teilrente liegt.
Entsprechende Fälle sind gemäss Aussage der Behindertenorganisation Procap häufig.
Das Bundesgericht hatte dazugehörige Entscheide wiederholt mit dem Argument
gestützt, nicht nur invalide, sondern auch gesunde Menschen würden nach der Geburt
von Kindern Einkommenseinbussen erleiden, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit
einschränken oder aufgeben – diese gesellschaftliche Realität auszugleichen, sei nicht
Aufgabe der IV, auch wenn davon primär Frauen betroffen sind. Die Teilzeitarbeit
komme einem freiwilligen Verzicht auf einen Teil des Lohns gleich, womit auch
Einbussen bei den Sozialversicherungen verbunden sind. Das Strassburger Gericht
dagegen urteilte, es liege klar eine Diskriminierung vor, die Betroffenen würden in
ihrem Recht auf Familienleben beeinträchtigt. Die gemischte Methode betreffe – dies
gemäss Angaben des Bundesrates – zu 98% Frauen. Sie benachteilige damit einen
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grossen Teil der Mütter, die nach der Geburt eines Kindes ihre Erwerbstätigkeit
reduzieren, und sei nicht mehr zeitgemäss. Trotz des knappen Entscheids des Gerichts
von vier zu drei Stimmen wird dem Urteil eine Signalwirkung zugeschrieben. 36

Die Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV endete Mitte März 2016. Bis zum
Erscheinen des Ergebnisberichts verstrichen jedoch elf Monate.

In der Zwischenzeit machte ein Vorschlag des Arbeitgeberverbandes (SAV) für eine
weitreichendere, Sparmassnahmen umfassende Revision von sich reden. Der Verband
regte an, Menschen unter 30 Jahren nur noch in Ausnahmefällen eine IV-Rente zu
gewähren. Jährlich erhalten rund 2'000 junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren
neu eine Rente der IV, gut die Hälfte davon aufgrund psychischer Probleme. Im
Gegensatz zu den Neuberentungen bei anderen Altersgruppen hatte diese Zahl in den
vergangenen Jahren nicht abgenommen. Die Gefahr, dass diese Menschen ein Leben
lang von Leistungen der Sozialversicherungen abhängig bleiben, ist gross, und gemäss
einer Studie im Auftrag des BSV kann eine frühe Berentung eine „krankheitsfestigende"
Wirkung entfalten, unter anderem da die Betroffenen sich selbst aufgeben. Bei
psychischen Leiden wie Schizophrenie ist eine Prognose im jungen Alter oft noch gar
nicht möglich. Man tue den Jungen daher einen Gefallen, so der Arbeitgeberverband,
wenn sie keine Rente erhielten, dafür bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt früher
und intensiver unterstützt würden. Zudem würde der Integrationsdruck auf alle
Involvierten zunehmen. Die Rente solle daher durch ein tiefer angesetztes, befristetes
Taggeld ersetzt werden, das einen Anreiz biete, sich um eine Anstellung zu bemühen.
Nur noch bei schweren Geburtsgebrechen und Behinderungen, die eine Tätigkeit im
ersten Arbeitsmarkt ausschliessen, soll bereits im frühen Erwachsenenalter eine Rente
gesprochen werden. Insgesamt unterstützte der SAV die Stossrichtung der Reform des
Bundesrates, die auch die Arbeitgeber besser bei der Integration von Personen mit
gesundheitlichen Problemen unterstützen und die Koordination zwischen den
verschiedenen Akteuren im Integrationsprozess verbessern will.

Die Behindertenverbände stimmten der Ansicht zu, vor einer Berentung eines jungen
Menschen müssten alle anderen Massnahmen geprüft und ausgeschöpft werden. Seien
sich alle Beteiligten einig, dass keine Aussichten auf eine Arbeitsstelle bestehen, müsse
aber eine Rente gesprochen werden – die Verantwortung für die Betroffenen könne
nicht einfach auf deren Eltern oder die Sozialhilfe überwälzt werden. Auch von der SP
hiess es, würden keine Renten mehr an junge Menschen ausbezahlt, würde das deren
Familien stark belasten und letztlich auch zu Ausweichreaktionen auf andere
Sozialwerke wie die Ergänzungsleistungen führen. Der Vorschlag des
Arbeitgeberverbandes gehe an der Lebensrealität der Menschen vorbei. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Ergänzungsleistungen (EL)

Von November 2015 bis März 2016 führte der Bundesrat ein Vernehmlassungsverfahren
zur Reform der Ergänzungsleistungen durch, wozu 109 Stellungnahmen eingingen.
Mehrheitlich stiess die Vorlage auf Anklang: Ein Drittel aller Teilnehmenden – unter
anderem die Hälfte der Kantone sowie der Städte- und der Gemeindeverband –
unterstützten die Stossrichtung der Vorlage grundsätzlich. Einem weiteren Drittel der
Vernehmlassungsteilnehmenden, allen voran der anderen Hälfte der Kantone, den
bürgerlichen Parteien, dem Schweizerischen Arbeitgeberverband SAV, der
economiesuisse sowie den Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, ging sie aber
noch nicht weit genug. Die vorgeschlagenen Massnahmen würden nicht ausreichen, um
die EL nachhaltig zu finanzieren, war von ihnen hauptsächlich zu vernehmen.
Insbesondere sei das Problem der grossen Kostentreiber noch nicht gelöst. Insgesamt
sorgten sich die Kantone – mit 70 Prozent Hauptträger der Finanzierungslast der EL –
stark wegen deren rasanter Kostenentwicklung. Mehrfach wiesen sie darauf hin, dass
eine Anpassung der Mietzinsmaxima die Einsparungen der Reform wieder wettmachen
würde. 
Gerade Letzteres sei jedoch für sie eine Bedingung dafür, dass sie die Vorlage
unterstützten, erklärten die Arbeitnehmerverbände, die dem letzten, ablehnenden
Drittel angehörten. Auch die Interessenorganisationen der Versicherten wiesen auf die
Priorität der Mietzinsanpassungen sowie der Stärkung der ersten Säule hin,
befürworteten aber prinzipiell eine Optimierung des EL-Systems, solange das
Leistungsniveau erhalten bleibe. Entsprechend kritisch standen sie denjenigen
Vorschlägen gegenüber, die Leistungskürzungen mit sich bringen würden. 38
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Berufliche Vorsorge

So lange aber wollen viele Rentner nicht mehr warten. Auf Anregung der Grauen
Panther Basel lancierte der Schweizerische Rentnerverband deshalb im März eine
Volksinitiative "für einen vollen Teuerungsausgleich bei laufenden Renten der
beruflichen Vorsorge". Die Initiative ist in der Form der allgemeinen Anregung
gehalten, legt aber gewisse Grundsätze fest. So müssten die Altersrenten alle Jahre der
Preisentwicklung angepasst werden, und der obligatorische Teuerungsausgleich sollte
nicht nur für den obligatorischen, sondern auch für den vor- und überobligatorischen
Teil gelten. Die Initianten vertraten die Ansicht, dass ihr Begehren ohne weitere
Lohnabgaben allein aufgrund der Zins- und Ertragsgewinne der Pensionskassen
realisiert werden könnte. 39

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.03.1990
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Im September leitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zu dieser zweiten
Teilrevision zu. Sie betrifft in erster Linie die Spitalfinanzierung und eine geringfügige
Lockerung des Kontrahierungszwangs. Als Beitrag zur Kostendämpfung will der
Bundesrat sämtliche Krankenkassen verpflichten, alternative Versicherungsmodelle
(HMO, Hausarztmodell) anzubieten. Das Konkordat der Krankenkassen bezweifelte die
Umsetzbarkeit dieses Vorschlags; insbesondere kleinere Kassen in abgelegenen
Gebieten könnten kaum die dafür notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen. Auf
Widerstand stiess auch die neu vorgesehene Bestimmung, wonach künftig die
Gemeinden die von ihren Einwohnern den Krankenkassen geschuldeten Prämien
vorstrecken und nachher selber versuchen sollen, das Geld einzutreiben. Dagegen
protestierte die Städteinitiative „Ja zur sozialen Sicherung“ mit dem Hinweis auf den
unverhältnismässigen administrativen Aufwand, umso mehr, die Prämien der
Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfeleistungen in den meisten Fällen direkt von
den Sozialdiensten der Gemeinde bezahlt werden, um Leistungsverweigerungen der
Kassen zu vermeiden. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2000
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Im Juni 2017 schickte der Bundesrat eine Änderung des KVG in die Vernehmlassung. Da
der Anstieg der Gesundheitskosten – jährlich steigen die Vergütungen von
medizinischen Leistungen durch die OKP pro Kopf um etwa 4 Prozent – nicht nur durch
demografische Faktoren erklärt werden könne, sondern auch auf eine
Mengenausweitung zurückzuführen sei, wollte der Bundesrat die Franchisen
regelmässig an die Kostenentwicklung der OKP anpassen. Durch diese Massnahme, wie
sie durch die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) angeregt worden war, könne
die Eigenverantwortung der Versicherten gestärkt werden, erklärte der Bundesrat.
Konkret sollen alle Franchisen um CHF 50 erhöht werden, sobald die
durchschnittlichen Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal
höher sind als die ordentliche Franchise. Damit soll das maximale Verhältnis von 1:12
zwischen der Höhe der ordentlichen Franchise und den Bruttokosten, wie es bei
Einführung des KVG und bei der letzten Erhöhung der Franchisen vorgelegen hatte,
gewahrt werden. Somit werden die Zeitabstände der Franchisenerhöhungen von der
Kostenentwicklung in der OKP abhängig gemacht. Der Bundesrat rechnete damit, dass
eine Bruttokostenhöhe von CHF 3'900 eine erste automatische Erhöhung der
Franchisen im Jahr 2020 nötig machen würde. 

In der Vernehmlassung, die zwischen Juni und Oktober 2017 stattfand, meldeten sich 65
Organisationen zu Wort. Die Mehrheit der Organisationen – darunter 14 Kantone, die
meisten teilnehmenden Parteien (CVP, FDP, GLP und SVP), economiesuisse und der SGV
sowie die Verbände der Leistungserbringer – stimmte der Vorlage vorbehaltlos zu.
Gelobt wurden insbesondere die Stärkung der Eigenverantwortung und die erwartete
dämpfende Wirkung auf den Leistungsbezug. 
Auf Ablehnung stiess die Vorlage auf linker Seite: Unter anderem die SP, die Grünen und
der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), aber zum Beispiel auch der
Schweizerische Gehörlosenbund und Inclusion Handicap sowie sieben Kantone (BE, FR,
NE, SO, TI, VD, VS) lehnten die entsprechende Änderung des KVG ab. Kritisiert wurde,
dass durch die Änderung mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig würden und dass
dadurch sowie durch die höheren Ausgaben der EL die Kosten für Kantone und
Gemeinden anstiegen. Die Kritiker der Vorlage bezweifelten überdies, dass die
Änderung tatsächlich zu einer Senkung der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen führen würde: Bei den Versicherten mit der Grundfranchise, auf
die sich eine Franchisenerhöhung am stärksten auswirke, würde eine Erhöhung um CHF
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50 kaum ins Gewicht fallen, da sie bereits sehr hohe Kosten hätten. Somit würden diese
auch kaum ihr Verhalten ändern. Stattdessen untergrabe die Vorlage die Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken – wurde kritisiert –, weil diejenigen bestraft würden,
die Leistungen beanspruchen müssten. 41

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Zusätzlich zu Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei, Bulgarien, Indien und Algerien
erklärte der Bundesrat Ende November auch Rumänien und Angola zu "safe countries",
zu Staaten also, die hinreichend Schutz vor asylrelevanter Verfolgung bieten. Auf
Asylgesuche Angehöriger dieser Staaten wird nur in besonders begründeten Einzelfällen
eingetreten. Diese Praxis, die in Europa nur von Belgien und der Schweiz angewendet
wird, veranlasste die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (Al) zu heftiger
Kritik. Sie rügte besonders die Aufnahme Indiens in die Liste der "sicheren" Staaten, da
dort nach ihren Erkenntnissen weitverbreitete Menschenrechtsverletzungen
vorkommen. Ganz allgemein warf Al den europäischen Regierungen eine zunehmende
Ausgrenzung von Flüchtlingen aus aller Welt vor, und sie gab ihrer Besorgnis über die
gegenwärtigen Harmonisierungs-Bestrebungen der EG in Flüchtlingsfragen Ausdruck.
Bereits im Sommer hatte die Zentralstelle für Flüchtlingshilfe (SFH) den BR
aufgefordert, Algerien aus der Liste zu streichen, da nach Ausrufung des
Ausnahmezustandes die politische Situation immer unstabiler werde. 42

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 28.11.1991
MARIANNE BENTELI

Familienpolitik

Eine Petition mit über 85 000 Unterschriften forderte "gleiche Rechte für
gleichgeschlechtliche Paare". Die Schwulen- und Lesbenorganisationen verlangten
insbesondere das Aufenthaltsrecht für die ausländischen Partner und Partnerinnen
sowie die Gleichstellung mit heterosexuellen Ehepaaren im Krankheits- oder
Todesfall. 43

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 31.12.1995
MARIANNE BENTELI

Die Sozialvorstände von 40 Schweizer Städten schlossen sich zur Initiative „Ja zur
sozialen Sicherung“ zusammen. Handlungsbedarf sahen sie vor allem im Bereich der
Familienarmut. Sie begrüssten deshalb die bundesrätlichen Modelle zur Reform der
Familienbesteuerung, vertraten aber die Auffassung, dies könne nur ein Anfang sein. Es
seien weitere Schritte notwendig, um die strukturelle Familienarmut zu verhindern.
Gefordert wurde ein gesamtschweizerisch vereinheitlichter Sockel der Kinderzulagen.
Darüber hinaus müssten bedarfsabhängige ergänzende Kinderleistungen ausgerichtet
werden, abgestimmt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 44

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Le 14 juin 2015, l'arrêté fédéral concernant la modification de l'article constitutionnel
relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine
humain a été accepté par la population votante à 61.9%. 
La campagne sur le diagnostic préimplantatoire s'est dès le début montrée
inhabituelle. Les clivages partisans traditionnels ne se sont pas retrouvés dans les
camps qui s'opposaient. Au contraire, deux comités interpartis sont montés au
créneau. Le premier, celui des opposants, présidé par Marianne Streiff-Feller (evp, BE)
et Christian Lohr (pdc,TG), dénonçaient les dérives que pourrait entraîner un
changement de la Constitution en faveur du DPI. L'image de la boîte de Pandore a été
souvent utilisée, avec la crainte que le dépistage permettrait de déterminer que
"certaines vies valent plus que d'autres". Pour le comité "oui à la procréation
médicalement assistée", l'accent a été mis sur la possibilité d'aider les parents ne
pouvant pas concevoir seuls. La Suisse étant l'un des derniers pays européens à
interdire le DPI, l'argument du "tourisme de la procréation" a aussi été très utilisé dans
le débat. 
Il a été difficile également pour les partis de se prononcer. Suite à un vote très serré, le
PDC a fini par approuver la modification constitutionnelle, comme le PLR, le PBD et les
Verts. Au sein du parti socialiste, les voix étaient trop divergentes, ce qui a poussé le
parti à la rose à donner la liberté de vote à ses partisans. La fédération des Eglises
protestantes, qui s'est plusieurs fois illustrées par ses positions relativement
progressistes sur les questions de société a préféré s'opposer au DPI. Les associations
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pro handicap étaient dans leur majorité contre l'objet, même si certaines, à l'instar
d'Intégration Handicap se sont prononcée en faveur de l'inscription dans la
Constitution du DPI, mais contre sa loi d'application, telle que mise sous toit par le
Parlement. Les adversaires du DPI avaient annoncé bien avant la votation du
changement constitutionnel que si celui-ci passait, ils saisiraient le référendum contre
la loi sur la procréation assistée. L'affiche phare de la campagne contre le DPI montrait
une photographie représentant une enfant atteinte du syndrome de Down déchirée par
des mains gantées de personnel de laboratoire. 

Malgré cette campagne, la Constitution a été modifiée. L'analyse VOX attribue cette
importante victoire des partisans du DPI à la confiance aux orientations politiques
individuelles plutôt qu'à une connaissance pointue de l'objet. Selon l'étude, 42% des
personnes sondées n'étaient pas capables de fournir des informations sur l'objet. La
population s'est donc fiée aux recommandations de vote des partis et organisations en
lesquelles elle fait confiance. Par exemple, les personnes allant régulièrement à l'Eglise
ont refusé l'objet nettement plus fortement que celles et ceux qui fréquentent peu ou
rarement les messes et cultes. De même, les personnes qui font généralement
confiance au gouvernement ont plutôt suivi l'avis des sept sages et de l'Assemblée
fédérale.
Au lendemain des résultats, il était déjà question de la votation suivante, à savoir le
référendum sur la loi sur la procréation médicalement assistée, déjà débattue par le
Parlement, mais ne pouvant entrer en vigueur qu'une fois l'article constitutionnel relatif
adopté. Le parti évangélique suisse ainsi que les associations de défense des personnes
handicapées ont annoncé vouloir saisir le référendum.

Votation du 14 juin 2015

Participation: 43.51%
Oui: 1 377 613 (61.9%) / cantons 17 3/2
Non: 846 865 (38.1%) / cantons 3 3/2

Mots d'ordre
oui: PDC, PLR, PBD, Les Verts, Intégration Handicap
non: Fédération des Eglises protestantes, Pro Infirmis, Procap, Agile 45

Un an à peine après la première votation, les Suisses ont dû se prononcer à nouveau sur
le diagnostic préimplantatoire. Il s'agissait cette fois-ci d'accepter ou non la
modification de la loi sur la procréation médicalement assistée. Pour rappel, l'article
constitutionnel permettant cette loi avait obtenu les faveurs populaires en 2015, et dès
les résultats, les adversaires de l'objet avaient annoncé vouloir saisir le référendum. Le
rapport de forces du vote de 2016 n'est pas tout à fait identique à celui de l'année
précédente. Certains défenseurs de la présence d'un article sur le DPI dans la
Constitution étaient en revanche opposés à sa loi d'application, estimant que celle-ci
allait trop loin. Le comité du non présidé encore par Marianne Streiff-Feller (pev, BE) et
Christian Lohr (pdc, TG) était proéminent dans la campagne. 
L'analyse des encarts dans la presse menée par Année Politique Suisse a montré que
plus de 83% provenaient des adversaires du DPI. Le même narratif des dérives de la
science a été repris avec des expressions comme "médecine sans limite",
"incontrôlable", "extrême" ou encore "la chimère de l'être humain parfait". Les visuels
utilisés étaient principalement d'un jaune rappelant le symbole du danger biologique et
montraient un bébé naissant d'un épi de maïs, visant à rappeler le débat sur le
transgénisme. Le comité "oui à nouveau pour la procréation médicalement assistée" est
également resté sur le même argumentaire mettant en avant l'aide pour les parents ne
pouvant pas procréer seuls. L'argument d'une diminution des avortements grâce aux
DPI a été brandi, notamment par Ruth Humbel (pdc, AG), l'un des moteurs du comité
pour le oui. 
Comme lors de la votation précédente, les clivages partisans traditionnels ne se sont
pas retrouvés, les comités pour et contre montrant une large hétérogénéité partisane.
Les organisations de soutien aux personnes malades ou handicapées ne se sont pas non
plus montrées unanimes. La plupart, comme par exemple Procap a intégré le camp du
non, tandis que la société suisse pour la mucoviscidose s'est par exemple montrée en
faveur de l'objet.
Si les deux votations portaient sur la même question, leurs implications sont
différentes. En effet, la loi votée en 2016 réglemente de manière plus précise
l'application du DPI. C'est pour cette raison que certains partisans de l'article
constitutionnel se sont opposés à la loi, à l'instar du conseiller national Mathias Reynard
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(ps, VS). L'on reproche principalement à la loi d'autoriser le test préimplantatoire sur un
nombre illimité d'embryons, contre 3 précédemment. De plus, la loi soumise au vote
entend autoriser le DPI à tous les couples voulant procréer et non plus uniquement
ceux porteurs de lourdes maladies héréditaires. Enfin, la liste des critères autorisés
pour une sélection des embryons n'est pas définie et peut selon les opposants
conduire à toutes sortes de dérives.

Les résultats de la votation ont montré un oui encore plus grand que l'année
précédente. La loi sur la procréation médicalement assistée a été plébiscitée par 62.4%
de la population votante. Le parti évangélique, qui avait lancé le référendum s'est
adressé au Conseil fédéral, le sommant de tenir sa promesse de surveiller très
étroitement l'application de la loi sur la procréation, car il craignent, comme les 19
associations pro handicap engagées dans le camp du non, des dérives eugénistes et une
discrimination plus grande encore des personnes handicapées.

Votation populaire du 5 juin 2016

Participation: 46.68%
Oui: 1 490 417 (62.4%) / cantons 20 3/2
Non: 897 318 (37.6%) / cantons 3/2

Mots d'ordre
- oui: PDC, PLR
- non: Parti évangélique suisse, Pro Handicap, UDF, UDC 46

Kinder- und Jugendpolitik

Après Einsiedeln en 2001, l’hôpital de Davos s’est équipé d’une « boîte à bébé » qui
permet à des parents en situation de détresse de déposer leur bébé anonymement.
L’installation de la boîte a été soutenue par l’Aide suisse pour la mère et l’enfant
(ASME). 47

ANDERES
DATUM: 23.02.2012
EMILIA PASQUIER

Menschen mit Behinderungen

Beide Kammern zeigten viel Verständnis für eine Petition des Schweizerischen
Gehörlosenbundes. Um den gehörlosen Menschen in der Schweiz eine bessere und den
hörenden Menschen gleichwertige Lebenssituation zu schaffen, verlangte die Petition
die bundesgesetzliche Anerkennung der Gebärdensprache als Ausdrucksform, auf die
jede und jeder Gehörlose uneingeschränkt Anrecht besitzt, und die deshalb mittels
staatlicher Unterstützung weiter erforscht und kulturell gefördert werden soll. Sowohl
National- als auch Ständerat überwiesen die Petition diskussionslos und einstimmig an
den Bundesrat. Der Nationalrat verabschiedete zudem ebenfalls ohne Gegenstimme ein
Postulat seiner Kommission für Weiterbildung und Kultur, das den Bundesrat ersucht,
die Gebärdensprache zur Integration der Gehörlosen und von hörbehinderten
Menschen anzuerkennen und sie, neben der Lautsprache, in Bildung, Ausbildung,
Forschung und Vermittlung zu fördern. 48

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Immer mehr arbeitsfähige Behinderte landen als Opfer der betrieblichen
Kostenoptimierung bei der Invalidenversicherung. Um ihre Berufschancen zu
verbessern, verlangten mehrere Behindertenorganisationen ein finanzielles
Anreizsystem für die Wirtschaft, Behinderte weiterhin zu beschäftigen. Sie regten die
Einführung eines Finanzausgleichs unter den Betrieben an. Ein Bonus-Malus-System
nach ausländischem Vorbild sollte so jeder Firma mit acht oder mehr Beschäftigten
vorschreiben, 6% der Arbeitsplätze zum Leistungslohn für Behinderte anzubieten. Für
jeden nicht besetzten Pflichtplatz sollten die Arbeitgeber eine Abgabe von monatlich
mindestens 500 Fr. entrichten. Dieses Geld würde an jene Betriebe verteilt, die ihre
Quote überschreiten. Die Behindertenvereinigungen zeigten sich überzeugt davon, dass
sich damit auch die Finanzierungsprobleme der Invalidenversicherung entschärfen
liessen, weil Behinderte wieder vermehrt selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen
könnten. 49

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.12.1995
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Ganz im Sinn der mit diesem Vorstoss angestrebten Ziele lancierten die Basler
Organisationen der Behinderten-Selbsthilfe anfangs Januar in den Kantonen Basel-
Stadt und Basel-Land eine Volksinitiative. Sie verlangt die behinderten- und
betagtengerechte Ausgestaltung der öffentlichen Verkehrsmittel. Dieser Initiative
kommt gesamtschweizerische Bedeutung zu, denn ihre Umsetzung entspricht einem
Grundsatz, über den im Behindertenwesen heutzutage weitgehend Konsens besteht,
nämlich dem Normalisierungsprinzip, nach welchem wo möglich Infrastrukturen,
Abläufe usw. so zu realisieren sind, dass sie sowohl für Menschen mit wie ohne
Behinderung tauglich sind. Diese grundlegende Forderung der Behinderten-
Organisationen umfasst nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern auch alle
öffentlichen Gebäude und die Schulen. 50

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.01.1996
MARIANNE BENTELI

Mitte Juni wurde die Volksinitiative „Gleiche Rechte für Behinderte“ mit 120 455
gültigen Unterschriften eingereicht. Zusätzlich zum neuen Verfassungsartikel, der
Körper-, Geistig- und Psychisch-Behinderte erstmals erwähnt und vor Diskriminierung
schützt, fordert das Begehren den freien Zugang zu allen Bauten, Anlagen und
Dienstleistungen, die den Nichtbehinderten uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Mit
ihrer Initiative wollen die Invaliden das Prinzip der „vollständigen Teilhabe“ verankern,
zum Beispiel in den Bereichen Schule, Verkehr, Kommunikation und Arbeit. 51

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.06.1999
MARIANNE BENTELI

Die 15 wichtigsten Organisationen der privaten Behindertenhilfe,
zusammengeschlossen in der Dachorganisatoren-Konferenz DOK, legten Anfangs
September einen eigenen Gesetzesentwurf zur Gleichstellung der Invaliden vor.
Ständerat Brändli (svp, GR) erklärte als Präsident der Pro Infirmis Schweiz, der
Gesetzesentwurf des Bundesrates werde dem umfassenden Anspruch auf
Gleichstellung in allen Lebensbereichen nicht gerecht. So seien die Bestimmungen, die
den Zugang zu öffentlichen Gebäuden regelten, zum Teil weniger verbindlich gefasst als
in kantonalen Baugesetzen. Auch seien keine Anreize und Lenkungsabgaben für die
Eingliederung der Behinderten in die Privatwirtschaft vorgesehen. Die DOK verlangte,
dass innert zehn Jahren alle von der Allgemeinheit genutzten Bauten und Anlagen, wie
Verwaltungsgebäude, Spitäler, Kirchen, Kinos oder Restaurants, behindertengerecht
ausgestattet und somit für alle zugänglich sind. Die DOK beharrte auf dem Prinzip eines
subjektiven Rechtsanspruchs. Sie forderte zudem ein Verbandsbeschwerderecht und
einen eidgenössischen Beauftragten für die Behindertengleichstellung. 52

ANDERES
DATUM: 05.09.2000
MARIANNE BENTELI

Weil ihnen das im Sinn eines indirekten Gegenvorschlags im Vorjahr verabschiedete
Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen
(BehiG) ungenügend erschien, beschlossen die Behindertenorganisationen, zwar nicht
das Referendum zu ergreifen, um den Kampf nicht an zwei Fronten führen zu müssen,
ihre Volksinitiative „Gleiche Rechte für Behinderte“ aber aufrecht zu erhalten. Die
Initiative verlangte eine Gewährleistung des Zugangs zu Bauten und Anlagen sowie die
Inanspruchnahme von Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, soweit dies
wirtschaftlich zumutbar ist. Bundesrat und Parlament hatten die Initiative mit dem
Argument der nicht abschätzbaren Kosten abgelehnt, die Stossrichtung des Begehrens
im BehiG zwar berücksichtigt, aber doch deutlich abgeschwächt. 53

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.11.2002
MARIANNE BENTELI

In der Volksabstimmung vom 18. Mai blieb die Initiative chancenlos. Sie wurde von über
62% der Stimmenden und in 23 Kantonen abgelehnt. Am schlechtesten schnitt sie in
Appenzell Innerrhoden ab (79,9% Nein), nur wenig besser in Ausserrhoden (75,2%).
Weitere sieben Stände (LU, NW, OW, TG, SG, SZ, ZG) meldeten Nein-Mehrheiten von
über 70%. Knapp abgelehnt wurde die Initiative in den Kantonen Freiburg (54,0% Nein),
Neuenburg (55,2), Waadt (56,2), Wallis (57,2) und Basel-Stadt (57,8). Von den drei
Kantonen, welche die Behinderteninitiative guthiessen, tat dies Genf mit 59,0% Ja am
deutlichsten. Etwas schwächer fiel die Zustimmung im Jura (54,9) und im Tessin (54,0)
aus. Die Vox-Analyse der Abstimmung zeigte, dass vor allem die politischen Merkmale
für das Abstimmungsverhalten ausschlaggebend waren. Während eine grosse Mehrheit
der SP-Anhängerschaft der Initiative zustimmte (70%), lehnten sie 86% der SVP-
Sympathisanten ab. Klar wurde die Initiative auch von den Anhängerschaften der CVP
und der FDP mit 74 resp. 77% verworfen.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.05.2003
MARIANNE BENTELI
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Abstimmung vom 18. Mai 2003

Beteiligung: 49,7%
Ja: 870 249 (37,7%) / 3 Stände
Nein: 1 439 893 (62,3%) / 17 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, GP, CSP, PdA, JFDP; SGB, Travail.Suisse
– Nein: FDP (2*), CVP (4*), SVP (1*), LP (1*), SD, EDU, FP; economiesuisse, SGV, ZSA
– Stimmenthaltung:Lega 
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 54

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) und die betroffenen
Verbände der Sinnesbehinderten unterzeichneten 2007 eine Vereinbarung über die
Massnahmen zur kurz- und mittelfristigen Umsetzung der vom neuen Radio- und
Fernsehgesetz vorgesehenen Ziele für behindertengerechtes Fernsehen. Bis 2011 wird
ein Drittel des redaktionellen Programms mit Untertiteln ausgestrahlt sowie mindestens
eine Informationssendung pro Tag in Gebärdensprache angeboten. Für Sehbehinderte
sollen mindestens zwei Filme pro Monat mit Audio Description gesendet werden; bei
Audio Description beschreibt eine Stimme das Geschehen auf dem Bildschirm. 55

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.11.2007
MARIANNE BENTELI

Als Anfang des Jahres bekannt wurde, dass ein Behindertenbetreuer über Jahre in
verschiedenen Heimen und in über 120 Fällen sexuellen Missbrauch begangen hatte,
forderten verschiedene Behindertenverbände institutionelle Anpassungen wie
beispielsweise ein nationales Register für Behindertenbetreuer, eine schwarze Liste
für fehlbare Angestellte und einen besseren Austausch zwischen den Kantonen.
Aufgrund der Missbrauchsfälle präsentierten zwölf grosse Behindertenverbände im
Spätherbst eine Charta zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Behinderten. 56

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.11.2011
ANITA KÄPPELI

Lors de la session d'automne 2018, le Conseil national a adopté simultanément deux
motions intitulées "améliorer l'accompagnement vers l'autonomie et l'intégration
sociale des personnes en situation de handicap". Elles provenaient des députés Glättli
(Mo. 16.3880) et Golay (Mo. 16.3881). Cette alliance, quelque peu surprenante, d'un Vert
et d'un membre du MCG s'explique par leur intérêt personnel commun: les deux sont
co-présidents de l'association promembro, qui s'engage pour les intérêts des
porteuses et porteurs de prothèses en Suisse. Les deux motionants, qui précisent
n'être pas directement concernés par le port d'une prothèse, souhaitent la
modification de certaines dispositions législatives (LPP, LAA, LAMal, entre autres) visant
une meilleure prise en charge des moyens auxiliaires des personnes handicapées, ce
qui permettrait aux personnes amputées de bénéficier de la pointe de la technologie
en matière de prothèses, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment pour des
questions de remboursement non accepté par les assurances. 
Le Conseil fédéral s'est opposé aux deux motions; selon lui, les principes de
proportionnalité et d'égalité de traitement sont rigoureusement appliqués, ce qui peut
expliquer que parfois de meilleures prothèses sont attribuées à des personnes menant
des activités professionnelles, au détriment de celles qui ne travaillent pas.
Les arguments du ministre de l'Intérieur Alain Berset n'ont pas convaincu, puisque 119
voix contre 57, avec 5 abstentions ont plébiscité les deux motions. Les opposants sont à
trouver dans les rangs – non unanimes – de l'UDC, des Verts'libéraux, du PLR, du PBD et
du PDC.

MOTION
DATUM: 19.09.2018
SOPHIE GUIGNARD

En septembre 2015, les organisations Procap et AGILE.CH avaient déposé une pétition
appelant les autorités fédérales à faciliter la participation politique des personnes
handicapées. Les mesures suggérées allaient de la mise en place d'infrastructures à
l'encouragement de la candidature et de l'élection de personnes handicapées. Premier
à statuer, le Conseil d'Etat n'avait pas donné suite à la pétition, suivant le conseil à 8
voix contre 3 et une abstention de sa commission de la sécurité sociale et de la santé
publique (CSSS-CE). Une minorité du national avait demandé à renvoyer la pétition en
commission, avec pour but d'élaborer un objet parlementaire. Cette proposition a été
balayée à 126 voix contre 64 et 6 abstentions. La pétition a donc été classée le 14
décembre 2018. 57

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 14.12.2018
SOPHIE GUIGNARD
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Sozialwesen, Soziale Gruppen

Die neuen Doppelstockzüge der SBB sorgten bei der Behindertenorganisation Inclusion
Handicap für rote Köpfe. Gleich mehrere Stellen der neuen Züge seien nicht
behindertengerecht konzipiert worden, wie der Tages-Anzeiger und die NZZ im Januar
basierend auf einem Beitrag des SRF-Nachrichtenmagazins «10 vor 10» berichteten. So
verfügten die Wagen beispielsweise über eine zu steile Rampe, die vom
Passagierbereich zur Tür hinaufführe, sowie über einen zu hohen Absatz zum Trittbrett
und eckige Türkanten. Da ein Teil der bestellten Züge bereits gebaut worden sei und die
SBB deshalb keine baulichen Anpassungen mehr vornehmen wollte, erhob der Verein
Inclusion Handicap eine Verbandsbeschwerde gegen «die Betriebsbewilligung für die
drei Zugtypen». Darin verlangte der Verband, dass sich die SBB zu insgesamt fünfzehn
Anpassungen zugunsten der Barrierefreiheit verpflichte. Die SBB, so der Tages-Anzeiger
weiter, beantragte darauf eine Abweisung der Beschwerde, da die Inbetriebnahme der
Züge bereits zum Zeitpunkt der Beschwerde stark verzögert gewesen sei und man von
hohen Kosten für die Anpassungen ausgehe.

Im darauf folgenden Gerichtsstreit konnten sich der Verband und die SBB zumindest
teilweise aussergerichtlich einigen, wie das St. Galler-Tagblatt im November 2018
berichtete. Die SBB werde etwa entspiegelte Kundeninformationsmonitore sowie ein
durchgehendes Leitsystem zum Ertasten in den neuen Doppelstockzügen einbauen.
Auch sollen mehr Sitzplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zur Verfügung
gestellt werden sowie Stellen besser gekennzeichnet werden, an denen ein Stolperrisiko
bestehe.
Der Rechtsstreit zwischen der SBB und Inclusion Handicap war aber damit nicht
abgeschlossen: Insgesamt seien noch elf weitere Punkte der im Januar eingereichten
Beschwerde zu klären, etwa die schlechte Erreichbarkeit von Türöffnungstasten für
Rollstuhlfahrer. 58

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 05.11.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Pascale Bruderer (sp, AG) trat am 21. Juni 2019 nach fünf Jahren von ihrem Amt als
Präsidentin von Inclusion Handicap zurück. Wie der Dachverband der
Behindertenorganisationen per Medienmitteilung bekannt gab, prägte Bruderer die
Neuausrichtung des Dachverbands entscheidend mit: «Menschen mit Behinderungen
und ihre Angehörigen verdienen eine starke, vereinte Stimme», bilanzierte Bruderer
darin ihre Amtszeit als APpell für die Zukunft. Sie habe ihre Tätigkeit stets als
Engagement mit, nicht für Menschen mit Behinderung gesehen, sagte Bruderer in ihrer
Abdankungsrede.
Vizepräsidentin Verena Kuonen werde den Verband ad interim leiten, bis eine
Nachfolge gefunden worden sei, liess Inclusion Handicap verlauten. 59

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 21.06.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

1) Homepage Schweizer Gemeinwohlatlas; SoZ, 22.9.19
2) Medienmitteilung Bundesamt für Migration vom 24.03.14.pdf
3) Vernehmlassungsbericht zum Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen; SO, 24.1.16;
TZ, 25.1.16
4) Heidelberger und Bühlmann (2018). APS-Inserateanalyse vom 15.11.2018; NZZ, 10.2.15; LMD, TA, 11.3.15; NZZ, 8.4.15; BaZ,
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1.11.18; AZ, 2.11.18; AZ, Blick, 3.11.18; TA, WW, 8.11.18; AZ, 10.11.18; So-Bli, SoZ, 11.11.18; SZ, 13.11.18; WW, 15.11.18; AZ, 17.11.18; Blick,
22.11.18; AZ, 24.11., 26.11.18
5) AB NR, 2019, S. 1185 f.
6) Bericht BK vom 18.6.2019 ; Erläuternder Bericht BK vom 18.12.2018; Medienmitteilung Bundesrat vom 27.6.19; TA, 1.5.19
7) LT, NZZ, 26.1.19; NZZ, 8.2.19; Exp, 19.2.19; BaZ, TA, 23.2.19; TA, TG, 25.2.19; AZ, CdT, LT, NZZ, 26.2.19; SoZ, 3.3.19; CdT,
4.3.19; AZ, NZZ, SGT, TA, 13.3.19; TG, 15.3.19; LT, 19.3.19; TG, 26.3.19; NZZ, 27.3.19; Blick, NZZ, 29.3.19; BaZ, Blick, CdT, LT, NZZ,
30.3.19; SoZ, TG, 31.3.19; BaZ, 10.4.19; WW, 18.4.19; SGR, 24.4.19; NZZ, 27.4., 29.4.19; Bund, 30.4.19; LT, TA, 1.5.19; AZ, 4.5.19;
TA, 19.6., 20.6.19; AZ, 24.6.19; AZ, BaZ, Lib, NZZ, TG, TZ, 28.6.19; SoZ, 30.6.19; NZZ, 6.7.19; TA, 8.7.19; LT, TA, 9.7.19; BaZ,
12.8.19; TA, 24.8., 24.9.19; Lib, 28.10.19; WoZ, 7.11.19
8) Presse des 28.7, 9.8, 22.8, 26.8 et 19.9.95; NQ, 31.7 et 23.8.95.
9) BO CE, 1991, p. 540 ss.; BO CN, 1991, p. 898 ss.; Presse du 21.12.91; Presse du 4.9.91; SGT, 9.9.91; NZZ, 10.9.91; Vr., 13.9.91 ;
Suisse, 10.9. et 15.9.91; presse du 16.9.91; TA et SGT, 4.11.91; JdG, 14.12.91; Dém., 16.12.91; SGT, 9.2. et 16.2.91; NZZ, 1.3.91;
presse du 18.4. et 5.6.91; TA, 27.2.91; Bund, 10.5.91; presse du 10.5.91.
10) FF, 2007, p. 5881 ss. ; LT, 4.9.07.
11) JdG et 24 Heures, 24.10.90; Presse du 20.10.90.
12) BBl, 2012, S. 8049 ff.; BBl, 2014, S. 3301 ff.
13) AB SR, 2016, S. 823 ff.; AB SR, 2017, S. 473 ff.; BBl, 2016, S. 4691 ff.; Medienmitteilung FK-NR vom 12.10.2016;
Medienmitteilung FK-SR vom 23.08.2016; Medienmitteilung RK-SR vom 26.04.2017

01.01.90 - 01.01.20 30ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



14) AB NR, 2017, S. 2038 ff.
15) NZZ, 13.8.99; TA, 17.9.99; BaZ, 8.11.99; Presse vom 2.12.99 und 18.12.99
16) Bericht Vernehmlassung; Medienmitteilung SECO vom 25.6.14
17) BZ, 23.1. und 1.3.91; SZ, 17.2.91; SGT, 25.3.91; JdG, 27.3.91; LNN, 30.3. und 25.7.91; Bund, 4.7. und 4.10.91; TA, 28.8.91; Bund
und TA, 21.1.91
18) Presse vom 4.8.93.
19) Presse vom 15.2., 16.2., 12.3. und 27.4.96., Amtl. Bull. NR, 1996, S. 186 f., Amtl. Bull. StR, 1996, S. 389 f., Amtl. Bull. NR, 1996,
S. 1200 f.
20) Amtl. Bull. StR, 1997, S. 63 f.
21) BBl 2019, S. 8015 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung
22) BBl, 1992, V, S. 451 ff. Presse vom 12.5.92.
23) Presse vom 6.8., 6.9. und 19.12.96., Presse vom 20.12.96.
24) SoZ, 7.6.92; BaZ, 30.6. und 31.7.92; WoZ, 18.9.92.
25) Ww, 5.10.95; TA, 2.12.95; Bund, 2.12.95.
26) NZZ, 2.10.96.
27) "Liechti/Knöpfel (1998). Trotz Einkommen kein Auskommen – Working Poor in der Schweiz"; Presse vom 12.11.98.
28) Presse vom 8.5.99; SZ, 15.5.99. "Schorn (1999): Materielle und immaterielle Solidarität: Anerkennung von
Freiwilligenarbeit in der AHV“, in CHSS, 1999, S. 85-86.74
29) BZ, NZZ, SGT, 19.10.16; WW, 20.10.16; SGT, 21.10.16; So-Bli, 23.10.16
30) APS-Inserateanalyse vom 15.11.18; BFS-Informationen zur Abstimmung über die Überwachung von Versicherten; GFS-
Schlussbericht vom 14.11.18; VOTO Bericht vom 25.11.18; AZ, 18.9.18; TG, 21.9.18; Blick, SGT, 22.9.18; BaZ, 4.10., 6.10.18; AZ,
7.10.18; BaZ, 9.10.18; BaZ, CdT, LT, Lib, NZZ, 10.10.18; LT, NZZ, SN, TA, 12.10.18; LT, Lib, 15.10.18; AZ, SGT, 16.10.18; SGT, 18.10.18;
NZZ, 20.10.18; Blick, 23.10.18; NZZ, 26.10.18; So-Bli, 28.10.18; LT, NZZ, TA, 29.10.18; Blick, SZ, 30.10.18; BaZ, Blick, TA, 31.10.18;
TZ, 1.11.18; Blick, 2.11.18; BU, 3.11.18; So-Bli, 4.11.18; TA, TG, 5.11.18; BU, SGL, TG, 6.11.18; CdT, ZGZ, 7.11.18; Blick, NZZ, TA, WW,
8.11.18; Blick, NZZ, 10.11.18; So-Bli, 11.11.18; TG, 12.11.18; Lib, SZ, 13.11.18; AZ, BaZ, Blick, NZZ, SGT, TA, 14.11.18; NZZ, SGT, WoZ,
15.11.18; BaZ, TA, 16.11.18; NZZ, TA, 17.11.18; NZZ, 19.11., 20.11.18; AZ, WoZ, 22.11.18; Blick, 23.11.18; AZ, BaZ, Blick, CdT, LT, NZZ,
SGT, TA, TG, 26.11.18; TA, 27.11.18; WoZ, 29.11.18
31) Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung BR vom 30.10.19; AZ, SGT, TA, TG, 23.2.18; TG, 27.2.18; TA, 24.4.,
17.7.18; TG, 6.11.18; TA, 12.1.19; TG, 17.5.19; TA, 27.6., 8.7.19; TA, 31.10.19
32) NZZ, 14.6.97; BaZ, 19.6.97.
33) Presse vom 4.10., 9.10., 10.10., 11.10., 23.10., 28.10., 3.11., 13.11., 14.11., 5.12. und 3.12.06.
34) FF, 2011, p. 5301 ss. ; presse du 14.5.11.
35) AB NR, 2015, S. 900 f.
36) TA, 7.9.15; NZZ, SGT, TA, 3.2.16; BZ, 19.7.16
37) Medienmitteilung BSV vom 25.02.16; NZZ, 26.2.16; AZ, 27.2.16; BZ, NZZ, TA, TG, 17.3.16
38) Ergebnisbericht Vernehmlassung zur EL-Reform
39) BBI, 1990, I, S. 1552 f.; NZZ und TW, 27.3.90.
40) BBl, 2001, S. 741ff.; BZ, 6.12.00; Presse vom 19.9.00
41) Begleitschreiben zur Vernehmlassung vom 28.6.17; Ergebnisbericht zur Vernehmlassung vom 1.12.17
42) NZZ, 27.3.91; TA, 10.8.91; LNN, 26.11. und 28.11.91; SPJ 1990, S. 235 f. Siehe dazu auch die Ausführungen des BR zu einer
einfachen Anfrage Fankhauser (Amtl. Bull. NR, 1991, S. 1427).(Bund, 8.6.91).
43) Presse vom 10.1.95; Plädoyer, 1995, Nr. 1, S. 24 ff
44) Presse vom 4.7.00.
45) FF, 2014, p.9451 s.; Principaux résultats de l'analyse Vox de la votation fédérale du 14 juin 2015; NZZ, 24.3., 1.4.15; LT,
17.4., 27.4.15; BZ, LT, 15.6.15
46) APS-Inserateanalyse vom 6. Juni 2015; LT, 7.5.16; BZ, 10.5.16; LT, NZZ, 6.6.16
47) LT, 23.2.12.
48) Amtl. Bull. NR, 1994, S. 1875 f.; Amtl. Bull. StR, 1994, S. 1349 ff.46
49) Presse vom 23.10.95; WoZ, 1.12.95; Bund, 14.12.95. 
50) CHSS, 1996, Nr. 1, S. 5.
51) BBl, 1999, S. 7312 ff.; Presse vom 15.6.99.; CHSS, 1999, S. 161-164. SPJ 1998, S. 298 f.
52) Presse vom 5.9.00.
53) NZZ, 11.1. und 13.1.03. Siehe SPJ 2002, S. 250 f.  (CHSS, 2003, S. 179 f.).
54) BBl, 2003, S. 5164 ff.; Presse vom 19.5.03.; Blaser, Cornelia et al., Analyse der eidg. Abstimmung vom 18. Mai 2003, VOX
Nr. 81, Zürich 2003.
55) NZZ, 20.11.07.
56) Presse vom 3.2. und 4.2.11; NZZ, 23.2.11; BZ, 26.11.11.
57) BO CE, 2017, p. 1016; BO CN, 2018, p. 2210
58) NZZ, TA, 31.1.18; LZ, SGT, 6.11.18
59) Medienmitteilung Inclusion Handicap vom 21.06.19; TA, 22.6.19

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 31


